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Heiliger Stuhl

Nr. 1325
Botschaft von Papst Leo XIV.
zur Feier des Weltfriedenstages
am 1. Januar 2026

Diese Papstbotschaft finden Sie zu gegebener Zeit auf der Seite des Heiligen Stuhls unter
https://www.vatican.va/content/leo-xiv/de/messages/pont-messages/2025.index.html.

Sie war zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe bisher nicht veréffentlicht. Nach Moglichkeit wird der Text

noch rechtzeitig im Amtsblatt der Erzdiozese Freiburg bekanntgegeben.
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Verband der Diozesen Deutschlands

Nr. 1326
Anderung der Rechtslage
im Zusammenhang mit Verwertungsgesellschaften
— Hinweise zu kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung

In der Vergangenheit nahmen die Verwertungsgesellschaften in der Bundesrepublik Deutschland im Wesentli-
chen lediglich die Rechte ihrer eigenen Mitglieder wahr. Mit der Anderung des Verwertungsgesellschaftenge-
setzes (VGGQG) im Jahre 2021 wurde fiir Verwertungsgesellschaften nach skandinavischem Vorbild die Moglich-
keit geschaffen, kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung zu erteilen. Verwertungsgesellschaften (z. B.
Gesellschaft fiir musikalische Auffilhrungs- und mechanische Vervielfaltigungsrechte (GEMA), Gesellschaft
zur Ubernahme und Wahrnehmung von Filmauffithrungsrechten mbH (GUFA), Verwertungsgesellschaft Wort
(VG WORT), Verwertungsgesellschaft Musikedition (VG Musikedition)) kdnnen unter den Voraussetzungen
der §§ 51 ff. VGG fiir Nutzungen im Inland Rechte auch von sogenannten Auflenstehenden — sprich Rechts-
inhaberinnen und Rechtsinhabern, die mit der jeweiligen Verwertungsgesellschaft in keinem Wahrnehmungs-
verhiltnis stehen (§ 7a VGG) — einrdumen. Dies ist begleitet von Informationspflichten und sogenannten
Opt-out-Regeln (Widerspruchsregeln) und raumlich auf Deutschland beschrénkt.

Ohne Anspruch auf Vollstindigkeit wird auf folgende Erklarungen von Verwertungsgesellschaften, die fiir die
kirchliche Praxis von besonderer Bedeutung sein diirften, hingewiesen:

Die VG Musikedition hat von der Mdglichkeit, kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung zu erteilen,
bereits im Jahre 2022 Gebrauch gemacht. Wegen der Einzelheiten darf auf das entsprechende Merkblatt der
VG Musikedition, das im Internet unter
https://vg-musikedition.de/info-center/pflichtinformationen/pflichtinformation-51-ff-vgg

abrufbar ist, Bezug genommen werden.

Auch die VG WORT hat von der Méglichkeit, kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung zu erteilen, schon
im Jahre 2022 Gebrauch gemacht. Hieriiber informiert das Merkblatt, das im Internet unter
https://www.vgwort.de/veroeffentlichungen/kollektive-lizenzen-mit-erweiterter-wirkung.html

zuginglich ist.

Die GEMA hat nun im Oktober 2025 angekiindigt, ebenfalls kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung
erteilen zu wollen. Wegen der weiteren Einzelheiten darf auf das entsprechende Informationsschreiben der
GEMA, das im Internet unter

https://www.gema.de/de/w/erweiterte-kollektivlizenzen

abrufbar ist, verwiesen werden. Dies bedeutet insbesondere fiir Urheber (etwa Kirchenmusiker), die bisher
keinen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA abgeschlossen haben, dass die GEMA zukiinftig auch ihre Recht
wahrnehmen kann, sofern die Urheber nicht aktiv von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Dies sollte
zeitnah gepriift werden.

Fiir etwaige Fragen in diesem Zusammenhang steht Ihnen die Geschdftsstelle des Verbands der Dioze-
sen Deutschlands (VDD) gerne zur Verfiigung. Wenden Sie sich ggf. gerne an Herrn Frank Feser,
E-Mail: f.feser@dbk.de, Telefon: 0228 103 264.
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Erzbischof

Nr. 1327
Sechzehnte Verordnung zur Anderung beamtenrechtlicher Vorschriften

Nach Anhorung der Bistums-KODA gemif § 30 der Bistums-KODA-Ordnung wird folgende
Sechzehnte Verordnung zur Anderung beamtenrechtlicher Vorschriften

erlassen:

) Artikel T
Anderung der Kirchenbeamtenordnung fiir die Erzdiozese Freiburg - KBO —

Die Kirchenbeamtenordnung — KBO — vom 28. Dezember 2011 (ABL. S. 190), zuletzt gedndert durch Verord-
nung vom 8. April 2025 (ABI. S. 137), wird wie folgt gedndert:

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

,(1) Oberste Dienstbehdrde der Kirchenbeamten der Erzdidzese ist das Erzbischoéfliche Ordinariat; oberste
Dienstbehdrde der Kirchenbeamten der iibrigen kirchlichen Einrichtungen des offentlichen Rechts (§ 1) ist
deren zur Rechtsvertretung befugtes Organ. Als oberste Dienstbehorde gilt bei Versorgungsberechtigten die
oberste Dienstbehorde, der der Kirchenbeamte bei Beendigung des Beamtenverhéltnisses unterstanden hat.*

Artikel 11
Ubergangsvorschrift zur Ubernahme der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
der Gesamtkirchengemeinden Freiburg, Karlsruhe und Mannheim in den Dienst der
Erzdiézese Freiburg KdoR

§1
Ubernahme der aktiven Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
(1) Die aktiven Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Gesamtkirchengemeinde Freiburg (Kd6R), der
Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe (Kd6R) und der Gesamtkirchengemeinde Mannheim (Kd6R) treten zum
1. Januar 2026 in den Dienst der Erzdiézese Freiburg tiber.

(2) Die Kirchenbeamtin im Ruhestand bzw. der Kirchenbeamte im Ruhestand, welche bzw. welcher nicht
aufgrund Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand versetzt worden ist und noch nicht die Altersgrenze fiir
den Ruhestand erreicht hat, tritt zum 1. Januar 2026 in den Dienst der Erzdiézese Freiburg {iber.

(3) iDie Erzdidzese Freiburg bestétigt der Kirchenbeamtin bzw. dem Kirchenbeamten schriftlich die Aufnahme
in die Korperschaft Erzdiozese Freiburg. »Satz 1 gilt auch fiir die Kirchenbeamtin im Ruhestand bzw. den
Kirchenbeamten im Ruhestand gemif3 Absatz 2.

(4) Das Kirchenbeamtenverhiltnis wird mit dem Ubertritt in den Dienst der Erzdiézese Freiburg mit dieser
fortgesetzt; auf die beamtenrechtliche Stellung finden die im Bereich des neuen Dienstherrn geltenden Vor-
schriften Anwendung.

(5) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die aufgrund dieses Gesetzes in den Dienst der Erzdiozese
Freiburg iibertreten, soll ein gleich zu bewertendes Amt {ibertragen werden, das ihrem bisherigen Amt nach
Bedeutung und Inhalt ohne Riicksicht auf Dienststellung und Dienstalter entspricht.

§2

Versorgungslastenteilung
(1) Die Versorgungslastenteilung erfolgt durch Zahlung einer Abfindung.

(2) Zur Feststellung der Hohe der Abfindung gilt § 80 Absatz 2 in Verbindung mit § 81 Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Baden-Wiirttemberg.

(3) MabBgebend sind die tatsdchlichen und rechtlichen Verhiltnisse beim abgebenden Dienstherrn zum
31. Dezember 2025; Nachberechnungen finden nicht statt.

(4) Scheidet die wechselnde Person beim aufnehmenden Dienstherrn ohne Versorgungsanspriiche oder ohne
einen Anspruch auf Altersgeld aus, gilt § 82 Absatz 2 Landesbeamtenversorgungsgesetz Baden-Wiirttemberg.
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(5) 1Die Abfindung ist bis zum 30. Juni 2026 an den neuen Dienstherrn zu leisten. ;Die beteiligten
Dienstherren konnen abweichende Zahlungsregelungen vereinbaren.

§3

Regelung fiir Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ruhestand

1Die Kirchenbeamtin im Ruhestand bzw. der Kirchenbeamte im Ruhestand der Gesamtkirchengemeinde
Freiburg (Kd6R), der Gesamtkirchengemeinde Karlsruhe (Kd6R) oder der Gesamtkirchengemeinde Mannheim
(KdoR), welche bzw. welcher bereits am 31. Dezember 2025 die Altersgrenze fiir den Ruhestand erreicht hat,
bleibt Kirchenbeamtin bzw. Kirchenbeamter der Korperschaft des 6ffentlichen Rechts, bei der das Kirchen-
beamtenverhéltnis am 31. Dezember 2025 besteht. ;Dieses geht durch Gesamtrechtsnachfolge auf die jeweilige
Kirchengemeinde am 1. Januar 2026 iiber.

Artikel IT1
Inkrafttreten

(1) Artikel I tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
(2) Artikel II tritt am 1. Dezember 2025 in Kraft.

£ Gl

Erzbischof Stephan Burger

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

_ Nr. 1328
Verordnung zur Anderung der Haushaltsordnung
der Erzdiozese Freiburg (Haushaltsordnung — HO)

Artikel 1
Anderung der Haushaltsordnung der Erzdiozese Freiburg
(Haushaltsordnung — HO)

Die Haushaltsordnung der Erzdidzese Freiburg vom 2. September 2025 (ABI. S. 2672) wird wie folgt geédn-
dert:

1. In§ 10 Absatz 2 wird die Angabe ,,sechs” durch die Angabe ,,fiinf” ersetzt.

2. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 20” durch die Angabe ,,§ 22 ersetzt.

3.  Nach § 16 Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefiigt:

,,Der Haushaltsplan von Kirchengemeinden gilt geméB § 19 Absatz 1 und 4 der Kirchensteuerordnung der
Erzdiozese Freiburg als genehmigt, wenn der Ergebnisplan geméaB Satz 2 ausgeglichen ist.”

4. § 18 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

»(4) Das Nihere regelt die Allgemeine Zuwendungsordnung gemifl § 4 Absatz 1 Nummer 1
Buchstabe ¢.”

5. § 30 wird wie folgt gedndert:
a) Nach Absatz 1 Satz 1 wird der folgende Satz eingefligt:

,»Sie bediirfen der Genehmigung durch das Erzbischofliche Ordinariat, in den Kirchengemeinden
durch den Pfarreivermdgensverwaltungsrat, die nach pflichtgeméfem Ermessen entscheiden.”

b) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.
6. § 31 wird durch den folgenden § 31 ersetzt:

»$ 31
Vergabe von Auftrigen

(1) Vor dem Abschluss von Vertrégen {iber Lieferungen und Leistungen sind in Abhéngigkeit festzulegen-
der Betragsgrenzen und sofern nicht eine Ausnahme oder eine freihdndige Vergabe vorgesehen sind

1. eine offene oder beschrinkte Ausschreibung durchzufiihren oder
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

2. mindestens drei dokumentierte Vergleichsangebote anzufordern.
(2) Das Nahere regeln die Vergabeordnungen gemil § 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b.”
Die Uberschrift des § 33 wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»$ 33

Andere MaBlnahmen von besonderer finanzieller Bedeutung”

Nach § 47 wird der folgende § 48 eingefligt:

»$ 48

Vergabe von Auftrigen

Enthalten die fiir die in § 45 genannten Rechtspersonen geltenden gesetzlichen oder statutarischen Rege-
lungen keine Betragsgrenzen im Sinne des § 31 Absatz 1, gelten diejenigen der Vergabeordnungen gemaf
§ 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b entsprechend.”

Der bisherige § 48 wird zu § 49.

Der bisherige § 49 wird zu § 50 und wird durch den folgenden § 50 ersetzt:

»$ 50
Rechnungslegung und Rechnungspriifung

(1) Sofern die fiir sie geltenden statutarischen oder gesetzlichen Vorschriften nichts anderes bestimmen,
stellen die in § 45 aufgefiihrten Rechtspersonen zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Ein-
nahmen-Uberschuss-Rechnung gemidl § 4 Absatz 3 des Einkommenssteuergesetzes auf. Die Einnahmen-
Uberschuss-Rechnung ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.
(2) Haben die in § 45 aufgefiihrten Rechtspersonen nach den fiir sie geltenden statutarischen oder
gesetzlichen Vorschriften Rechnung geméf oder entsprechend dem dritten Titel dieser Ordnung Rechnung
zu legen, gilt fiir diese auch der vierte Titel dieser Ordnung entsprechend.”
Die bisherigen §§ 50 bis 51 werden zu den §§ 51 bis 52.
Der bisherige § 52 wird zu § 53 und wird wie folgt gedndert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe ,,§§ 57 bis 63" durch die Angabe ,,§§ 57 bis 63 ausgenommen § 61
Absatz 2” ersetzt.

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefiigt:
»(3) Die gemdlB § 61 Absatz 2 der Haushaltsordnung der Erzdidzese Freiburg vom 11. Juli 2012
(ABI. S. 287), zuletzt gedndert am 21. Dezember 2021 (ABI. 2022, S. 4) gebildete Bausubstanzerhal-
tungsriickstellung ist spétestens zum Stichtag 31. Dezember 2025 in voller Hohe aufzulsen und mit dem
fehlenden Vermogen fiir Bausubstanzerhaltung zu saldieren. Der Saldo ist ertragswirksam in die Gewinn-
und Verlustrechnung zu erfassen. Das Néhere bestimmt das Erzbischofliche Ordinariat.”
Nach dem bisherigen § 52 wird der folgende § 54 wird eingefiigt:

»S 54

Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2025

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2025 kann bis zum seinem Ende nach Maf3igabe der §§ 19 bis 28
und §§ 40 bis 47 der Haushaltsordnung der Erzdidzese Freiburg vom 11. Juli 2012 (ABL. S. 287), zuletzt
gedndert am 21. Dezember 2021 (ABI. 2022, S. 4) erfolgen.”
Die bisherigen §§ 53 bis 54 werden zu den §§ 55 bis 56.
Der bisherige § 55 wird zu § 57 und wie folgt gedndert:

In Absatz 2 wird die Angabe ,,§§ 57 bis 63” durch die Angabe ,,§§ 57 bis 63 ausgenommen § 61
Absatz 2” und die Angabe ,,§ 52” durch die Angabe ,,§ 53” ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

£ e

Erzbischof Stephan Burger
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Nr. 1329
Allgemeine Ordnung iiber die Gewahrung
von Zuwendungen der Erzdiozese Freiburg
(Allgemeine Zuwendungsordnung — AZuQ)

Auf Grund von § 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe ¢ der Haushaltsordnung erlisst die Erzdiozese Freiburg die
folgende Ordnung:

Abschnitt 1 — Allgemeine Vorschriften

§1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt fiir die Erzdiozese Freiburg und ihre Kirchengemeinden (Zuwendungsgeber).
(2) Diese Ordnung gilt fiir freiwillige Leistungen der Zuwendungsgeber im Rahmen der im Haushalt verfiig-

baren Mittel, die zur Erfiillung kirchlicher oder caritativer Aufgaben laufend oder einmalig zur Verfiigung
gestellt werden (Zuwendung).

(3) Diese Ordnung gilt nicht fiir Leistungen an unselbstindige Einrichtungen und Stellen des jeweiligen
Zuwendungsgebers.

§2
Zweck

Diese Ordnung legt Voraussetzungen und Verfahren fiir die Gewéhrung von Zuwendungen aus dem Haushalt
der Erzdidzese und ihrer Kirchengemeinden fest, durch die im Interesse aller Zuwendungsempfinger eine
gerechte und zweckdienliche Verteilung der zur Verfligung stehenden Mittel erreicht und ihre wirtschaftliche
und sparsame Verwendung gewéhrleistet werden soll.

§3

Arten der Zuwendung
Zuwendungen konnen in folgender Form gewihrt werden:

1. (institutionelle Forderung)

Zuwendungen zur Deckung des gesamten oder eines nicht abgrenzbaren Teils des Ausgabenbedarfs des
Zuwendungsempfingers, einschlielich Personalkosten.

2. (Projektforderung)

Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben fiir einzelne, abgegrenzte Vorhaben und Mallnahmen des Zu-
wendungsempfingers.

§4

Antragsverfahren

(1) Zuwendungen werden, sofern diese nicht auf eigenes Betreiben der Zuwendungsgeber zuriickgehen, nur
auf Antrag gepriift und durch schriftliche Mitteilung (Zuwendungsbescheid) bewilligt.

(2) Das Verfahren bestimmt sich nach den §§ 13 bis 18.

(3) Ein Anspruch auf die Gewéhrung einer Zuwendung besteht nicht.

Abschnitt 2 — Zuwendungsvoraussetzungen

§5
Allgemeine Voraussetzungen
(1) Die Gewihrung von Zuwendungen ist nur zuldssig, wenn ausreichende Haushaltsmittel zur Verfligung
stehen.

(2) Zuwendungen sind gemiB3 § 18 Absatz 1 der Haushaltsordnung nur fiir solche Aufgaben und Projekte
zuldssig, an deren Durchfithrung ein erhebliches kirchliches Interesse besteht.

(3) 1Ein erhebliches kirchliches Interesse liegt in der Regel vor, wenn kirchliche oder caritative Aufgaben
ohne eine Zuwendung nicht oder nicht in dem notwendigen Umfang durchgefiihrt werden konnen. 2Es liegt
insbesondere vor, wenn fiir die Zuwendung ein Ansatz im Haushalt des Zuwendungsgebers veranschlagt ist.
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(4) Ist ein Haushaltsansatz fiir die Zuwendung nicht veranschlagt, sind Zuwendungen nur unter den Vorausset-
zungen der §§ 25 bis 30 der Haushaltsordnung zuléssig.

(5) Zuwendungen fiir MaBnahmen, die Beispruchsrechten des Konsultorenkollegiums und des Didzesan- oder
Pfarreivermogensverwaltungsrates oder einem kirchenaufsichtlichen Anzeige- oder Genehmigungsvorbehalt
unterliegen, koénnen erst nach ordnungsgemifBer und erfolgreicher Durchfiihrung der diesbeziiglichen Verfah-
ren gewéhrt werden.

§6
Besondere Voraussetzungen
(1) Bei Zuwendungen zur Deckung von Personal- und Verwaltungskosten miissen zusétzlich die folgenden
Voraussetzungen erfiillt sein:

1. iDie Bediensteten des Zuwendungsempfingers diirfen nicht bessergestellt werden als vergleichbare Bis-
tumsbedienstete, soweit die Arbeitsvertragsordnung fiir den kirchlichen Dienst in der Erzdidzese Freiburg
oder der Zuwendungsbescheid nicht etwas anderes zulassen. ;Entsprechendes gilt fiir sdchliche Verwal-
tungsausgaben.

2. Liegt beim Zuwendungsempfianger ein vom Erzbischoflichen Ordinariat genehmigter Stellenplan vor, darf
dieser nicht ohne vorherige Zustimmung des Erzbischdflichen Ordinariates gedndert werden.

(2) Bei Zuwendungen fiir Baumafinahmen sowie fiir Malnahmen, die einer Ausschreibungspflicht geméal § 31
Satz 1 der Haushaltsordnung unterliegen, miissen zusitzlich die folgenden Voraussetzungen erfiillt sein:

1. Bei MaBnahmen, die einer Ausschreibungspflicht gemall § 31 Satz 1 der Haushaltsordnung unterliegen,
miissen die dortigen Vorgaben sowie die einschldgigen Bestimmungen der Allgemeinen Vergabeordnung
und der Vergabeordnung Bau eingehalten sein.

2. Bei MaBlnahmen der Anschaffung und Herstellung sowie der Instandhaltung und Instandsetzung von
Immobilien miissen die Vorgaben des § 17 Absatz 2 Satz 1 der Haushaltsordnung eingehalten sein.

3. Bei MaBnahmen der Anschaffung und Herstellung von Immobilien ist die zweckentsprechende Verwen-
dung dinglich zu sichern, sofern das Erzbischofliche Ordinariat dies verlangt.

Abschnitt 3 — Bewilligungsbedingungen

§7
Zweckbindung

Die Zuwendung darf nur zu dem im Bewilligungsbescheid angegebenen Zweck verwendet werden.

§8

Wirtschaftliche und sparsame Verwendung
Die Zuwendung darf ferner nur in wirtschaftlicher und sparsamer Weise verwendet werden.

§9
Abtretungsverbot
Der Anspruch des Zuwendungsempfangers gegen den Zuwendungsgeber auf Auszahlung einer bewilligten
Zuwendung darf weder abgetreten noch verpfiandet werden.

§10
Nachweis der Verwendung

(1) 1Bei Zuwendungen im Rahmen institutioneller Forderung gemdl § 3 Nummer 1 ist der Zuwendungs-
empfanger bis spitestens zum Ende des zweiten Quartals des auf den Bewilligungszeitraum folgenden Kalen-
derjahres verpflichtet, den Jahresabschluss mit einer Darstellung iiber den Stand der Liquiditét, Forderungen
und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des abgelaufenen Kalenderjahres vorzulegen. :.Dem Jahresabschluss
ist ein Tatigkeitsbericht beizufiigen.

(2) Bei Zuwendungen im Rahmen der Projektforderung gemaBl § 3 Nummer 2 ist der Zuwendungsempfanger
verpflichtet,

1. einen Bericht vorzulegen, in dem die Verwendung der Zuwendung und das erzielte Ergebnis in geeigneter
Weise darzulegen sind. >Hierbei hat sich der Zuwendungsempfinger an den individuellen Vorgaben des
jeweiligen Zuwendungsbescheides zu orientieren.

2. spitestens sechs Monate nach Beendigung oder Abnahme einer Baumafinahme ist ein vollstindiger Ver-
wendungsnachweis einzureichen.
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(3) Ungeachtet der Art der Zuwendung ist der Zuwendungsempfanger verpflichtet, alle weiteren, im Zuwen-
dungsbescheid geforderten Verwendungsnachweise fristgerecht einzureichen.

§11
Riickzahlungspflicht

(1) VerstoBt ein Zuwendungsempfianger gegen ihm aufgrund dieser Ordnung und des Zuwendungsbescheides
obliegende Pflichten, kann die bewilligte Zuwendung ganz oder teilweise mit Wirkung fiir die Zukunft oder
fiir die Vergangenheit widerrufen oder zuriickgenommen werden.

(2) Die Zuwendung ist in den folgenden Féllen unverziiglich zuriickzuzahlen, sofern der Zuwendungsbescheid
keine abweichenden Bestimmungen enthilt:
1. Die Zuwendung wurde nicht dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet.
2. Der Bewilligungszeitraum ist abgelaufen oder der Zuwendungszweck ist nachtréglich entfallen.
3. Um den Betrag in Hohe der Uberdeckung, wenn
a) sich die geplanten Gesamtkosten verringern oder

b) weitere Deckungsmittel eingeworben werden oder die Einwerbung trotz Aussicht auf Erfolg unter-
lassen wurde.

4. Der Zuwendungsbescheid wurde widerrufen, aufgehoben oder zuriickgenommen, sofern im Widerruf, der
Authebung oder der Riicknahme des Zuwendungsbescheides nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) iIn folgenden Féllen steht es im Ermessen der bewilligenden Stelle, die Riickzahlung der Zuwendung zu
verlangen. »Dabei sind die Interessen des Zuwendungsgebers und -empfingers sowie die Besonderheiten des
Einzelfalls zu beriicksichtigen:

1. Der Haushalts- und Stellenplan wird wihrend des Bewilligungszeitraumes ohne Zustimmung des Erzbi-
schoflichen Ordinariates gedndert.

2. 1Der Zuwendungsempfinger hat gegen besondere Bedingungen oder Auflagen des Zuwendungsbescheides
verstoBen. ;Hierzu gehoren insbesondere dort aufgenommene Mitteilungspflichten.

§12
Weitere Bedingungen, Mitteilungspflichten

Die bewilligende Stelle kann im Zuwendungsbescheid die Bewilligung an weitere Bedingungen, insbesondere
Mitteilungspflichten, kniipfen.

Abschnitt 4 — Verfahren

§13
Antrag

(1) Antragsberechtigte im Sinne dieser Ordnung sind alle natiirlichen und juristischen Personen.

(2) Der Antrag ist schriftlich oder in Textform bei der zustéindigen Stelle des Zuwendungsgebers einzureichen.

§ 14
Antragsinhalt

(1) In den Antrag sind mindestens aufzunehmen:

1. der Verwendungszeitraum,

2. die Hohe der beantragten Zuwendung,

3. eine Beschreibung der Mallnahmen oder der Férderung,

4. eine Begriindung des Zuwendungsantrags.

(2) Dem Antrag sind beizufiigen:

1. bei institutioneller Forderung:
der Haushalts- oder Wirtschaftsplan einschlieBlich des Stellenplans.

2. bei Projektférderung iiber 5.000,00 Euro:
a) der Finanzierungsplan, unterteilt in Sach- und Personalkosten sowie
b) ein Projektablaufplan.

(3) 1Stellt das Erzbischofliche Ordinariat Antragsformulare oder Vordrucke zur Verfiigung, sind diese fiir den
Antrag zu verwenden. :Die Antragstellung in einer davon abweichenden Form ist mit der zustédndigen Stelle
im Vorfeld abzusprechen.
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(4) Sofern zur Entscheidung, eine bestimmte MafBnahme zu fordern, weiterfilhrende Unterlagen bendtigt
werden, konnen diese vom Erzbischoflichen Ordinariat oder dem Verwaltungsvorstand der Kirchengemeinde
angefordert werden.

§15
Mittelabruf

(1) 1iZuwendungen im Rahmen der institutionellen Forderung gemdB § 3 Nummer 1 werden in der Regel
vorschiissig ausgezahlt. 2Eine nachschiissige Auszahlung kommt nur in Betracht, wenn die Erfiillung des
Zuwendungszwecks auch ohne die vorschiissige Auszahlung der Mittel gewéhrleistet ist. sHierliber entscheidet
die bewilligende Stelle auf Grundlage der diesbeziiglichen Angaben im Antrag nach pflichtgemi3em Ermes-
sen.

(2) 1Zuwendungen im Rahmen der Projektforderung geméB § 3 Nummer 2 werden in der Regel nachschiissig
ausgezahlt, nachdem die Antragstellerin oder der Antragsteller eigene Mittel verausgabt und dies dem Zuwen-
dungsempfanger nachgewiesen hat. »Sie kdnnen ausnahmsweise vorschiissig ausgezahlt werden, wenn sie
unmittelbar erforderlich sind. sHieriiber entscheidet die bewilligende Stelle auf Grundlage der diesbeziiglichen
Angaben im Antrag nach pflichtgemidBem Ermessen. 4Von der unmittelbaren Erforderlichkeit der Mittel ist in
der Regel bei deren vollstdndiger Verausgabung binnen 30 Kalendertagen nach der Auszahlung auszugehen.

(3) 1ErméBigen sich nach der Bewilligung die im Finanzierungsplan oder in dem Haushalts- oder Wirtschafts-
plan veranschlagten Gesamtausgaben fiir den Verwendungszweck, erhdhen sich die Deckungsmittel oder
treten neue Deckungsmittel hinzu, erméBigt sich die Zuwendung. ;Ausnahmen sind im Falle von zusitzlichen
Spenden und Eigenleistungen moglich.

(4) Finanzielle Verpflichtungen zur Erfiillung des Zuwendungszwecks, die zu einer Erhéhung der Zuwendung
im laufenden Haushaltsjahr fithren konnen, diirfen nur eingegangen werden, wenn der Zuwendungsgeber
diesen zugestimmt hat.

(5) Wurde die beantragte Zuwendung nicht in voller Hohe gewahrt, ist der Haushaltsplan durch Erh6hung der
Einnahmen oder Kiirzung der Ausgaben auszugleichen.

(6) Zugesagte Mittel verfallen, wenn der Abruf innerhalb des im Zuwendungsbescheid festgelegten Zeit-
raumes nicht erfolgt.

§ 16
Priifung der Verwendung

(1) 1Die Zuwendungsgeber behalten sich das Recht vor, die ordnungsgeméfie Verwendung der bereitgestellten
Mittel durch geeignete Mafinahmen zu priifen. ;Die Priifung kann durch Einsicht in die Biicher und Belege
sowie durch ortliche Besichtigung erfolgen.

(2) Der Zuwendungsempfinger ist verpflichtet, die gewlinschten Unterlagen vorzulegen und die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen.

§17
Widerruf, Riicknahme

Fiir die gegebenenfalls erforderliche Authebung des Zuwendungsbescheides durch Riicknahme oder Widerruf
und die Riickforderung der gewidhrten Zuwendung finden die allgemeinen Grundsitze des Verwaltungsrechts,
insbesondere §§ 48 und 49 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes Baden-Wiirttemberg, entsprechend An-
wendung.

§18
Vereinfachtes Verfahren

Die Kirchengemeinden konnen aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung in Fillen, in denen
1. der Betrag der Zuwendung 5.000,00 Euro nicht {ibersteigt und
2. der Nachweis der Verwendung nicht mehr als einer Plausibilitdtsbetrachtung bedarf

von den §§ 4, 10, 13 und 14 absehen, sofern sie die Dokumentation der Gewdhrung und den Nachweis der
Verwendung auf andere Weise sicherstellen.
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Abschnitt 5 — Schlussbestimmungen

§19
Inkrafttreten, Aullerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen fiir Zuwendungen aus dem Bistumshaushalt
vom 11. Oktober 1982 (ABI. S. 366), zuletzt gedindert am 30. November 2023 (ABI. S. 403) aufler Kraft.

4 Gl

Erzbischof Stephan Burger

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

Nr. 1330
Allgemeine Vergabeordnung der Erzdiozese Freiburg
(Allgemeine Vergabeordnung — AVgQO)

Priaambel

Diese fiir die Erzdiozese Freiburg (Erzdiozese) geltende Vergabeordnung steht im Einklang mit der Didzes-
anstrategie und dient der Einfiihrung verbindlicher Regelungen bei der Vergabe von Auftrigen nach § 31
der Haushaltsordnung der Erzdiozese Freiburg. Vergaben von Bauleistungen sind von dieser Ordnung ausge-
nommen.

Neben grundsétzlichen 6konomischen Gesichtspunkten sind im Sinne der Nachhaltigkeit 6kologische Aspekte
und soziale Kriterien als untrennbare Einheit zu beriicksichtigen. Die Kirche hat in ithrem Auftrag zur Bewah-
rung der Schopfung, gerade in der sichtbaren Prisenz durch okologisch faire Beschaffung, eine besondere
Vorbildfunktion.

Im Bewusstsein dieser Verantwortung verpflichtet sich die Erzdiézese zu einem ressourcenschonenden,
qualitdtsorientierten und ethisch vertretbaren Einsatz aller finanziellen, personellen und sachlichen Mittel.
Die Beschaffungsentscheidungen orientieren sich an einem nachhaltigen und wirtschaftlichen Umgang mit
kirchlichem Vermogen, im Einklang mit der katholischen Soziallehre sowie den Prinzipien 6kologischer und
sozialer Verantwortung.

Diese Vergabeordnung dient daher nicht nur der rechtssicheren und wirtschaftlichen Auftragsvergabe, sondern
ist Ausdruck des kirchlichen Selbstverstindnisses: gerecht, dienend, nachhaltig und dem Wohl des Menschen
verpflichtet.

Abschnitt 1 — Allgemeine Vorschriften

§1

Zweck dieser Ordnung

(1) Die Vergabeordnung schafft verbindliche Regeln fiir die Vergabe von Auftragen geméll § 31 der Haus-
haltsordnung der Erzdidzese Freiburg, ausgenommen Bauleistungen.

(2) Die Vergabe unterliegt den allgemeinen Vergabegrundsétzen, insbesondere:
a) dem Wettbewerbsgrundsatz,

b) dem Gleichbehandlungsgebot,

¢) dem Nichtdiskriminierungsgebot,

d) dem Transparenzgebot sowie

e) dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
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(3) Dariiber hinaus sind die folgenden Grundsétze zu beachten:

a) Beschaffung im Einklang mit den Werten der Katholischen Kirche,

b) Nachhaltigkeit der Beschaffung,

¢) qualitativ angemessene Bedarfsdeckung,

d) Sicherheit eines verlédsslichen Verfahrens,

e) Vorbeugen von Korruption und

f)  Unterlassung von wettbewerbsbeschriankenden und unlauteren Verhaltensweisen.

§2
Anwendungsbereich
(1) 1Diese Ordnung findet auf die Erzdiézese und die Kirchengemeinden der Erzdiézese Anwendung, sofern
nachstehend nichts anderes bestimmt ist. »Sie findet ferner Anwendung auf kirchliche juristische Personen des
Offentlichen Rechts, sofern ihre Statuten es vorsehen.

(2) Diese Ordnung gilt fiir die Vergabe von Auftrigen liber Lieferungen und Leistungen sowie fiir die Vergabe
von diesbeziiglichen Rahmenvertrégen.

(3) 1Diese Ordnung gilt nicht fiir die Vergabe von Bauleistungen oder diesbeziiglicher Rahmenvertrage. »Diese
bleibt der Vergabeordnung der Erzdidzese Freiburg fiir das Bauwesen vorbehalten.

(4) Die Beispruchsrechte des Didzesanvermogensverwaltungsrates und des Konsultorenkollegiums sowie
sonstige kirchliche Vorschriften iiber Genehmigungsvorbehalte bleiben von dieser Ordnung unberiihrt.

§3
Grundsitze der Vergabe

(1) \Unternehmen oder Personen, die sich selbst am Wettbewerb beteiligen kdnnen, sollen nicht beratend oder
auf andere Art und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens und der Erstellung der Vergabeunterla-
gen mitwirken. ;Andernfalls ist durch entsprechende Maflnahmen sicherzustellen, dass der Wettbewerb nicht
verzerrt wird. sDasselbe gilt auch fiir abhdngige und herrschende Unternehmen gemaB § 17 des Aktiengesetzes
sowie fiir wechselseitig beteiligte Unternehmen gemill § 19 des Aktiengesetzes. sHiervon ist insbesondere
auszugehen, wenn einem der Unternehmen mindestens 25 Prozent der Geschiftsanteile des anderen Unterneh-
mens gehoren. sBestehen Zweifel, ob eine solche Konstellation vorliegt, ist eine Klarung mit dem Erzbischofli-
chen Ordinariat herbeizufiihren.

(2) 1Beschiftigte von Rechtspersonen, auf die diese Ordnung Anwendung findet, diirfen auch nicht an der
Durchfiihrung von Vergabeverfahren der Rechtsperson beteiligt sein, bei der sie beschiftigt sind, wenn eine
der bietenden Personen dem folgenden Personenkreis des Beschéftigten zuzuordnen ist:

1. Ehegatten, Verlobte oder Lebenspartner gemal3 § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes,

2. in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad nach biirgerlichem Recht Verwandte oder
Verschwigerte,

3. eine vom Beschiftigten oder von Personen geméfl Nummer 1 und 2 kraft Gesetzes oder Vollmacht vertre-
tene natiirliche oder juristische Person,

4. eine Gesellschaft, bei der dem Beschiftigten, einer in Nummer 1 genannten Person oder einem Verwandten
ersten Grades allein oder gemeinsam mindestens 10 Prozent der Anteile gehdren,

5. eine juristische Person des privaten Rechts, in deren Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder vergleich-
barem Organ der Beschéftigte tétig ist, oder einer juristischen Person des dffentlichen Rechts, ausgenom-
men einer Gebietskorperschaft, in deren Organ er tatig ist.

»Eine Ausnahme kann im Einzelfall durch das Erzbischofliche Ordinariat genehmigt werden. ;Die Ausnahme
ist zu begriinden.

(3) 1Alle Beschiftigten sind zur Geheimhaltung tiber Inhalte aus dem Vergabeverfahren verpflichtet. »Auch
intern diirfen Informationen nur insoweit weitergegeben werden, wie dies zur Abwicklung des Verfahrens oder
aus Rechtsgriinden erforderlich ist.

(4) \Dritte erhalten nur Informationen, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht. »Dabei sind
Dienst- oder Geschiftsgeheimnisse zu wahren sowie datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten.

(5) Werden bei formalen Verfahren nach § 7 Absatz 3 und 4 Dritte mit der Ausfithrung der Ausschreibung
beauftragt, sind Unterlagen, aus denen hervorgeht, welche Bewerber Vergabeunterlagen erhalten bzw. bezogen
haben, bis zur Angebotserdffnung geheim zu halten.
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Abschnitt 2 — Vergabeverfahren

§4

Vorbereitung des Vergabeverfahrens
Vor Einleitung eines Vergabeverfahrens ist, unter Beachtung der entsprechenden Vergabebestimmungen, insbe-
sondere das Folgende rechtzeitig zu veranlassen:
1. Umfassende und nachvollziehbare Bedarfsermittlung sowie Festlegung des Auftragszieles.
Klédrung der Rahmenbedingungen und moglicher Schnittstellen.
Sorgfiltige und nachvollziehbare Schitzung des Auftragswertes.
Einholung aller ggf. erforderlichen Genehmigungen.

A

Bereitstellung von ausreichenden Finanzierungsmitteln nach den haushaltsrechtlichen Anforderungen.

§5
Allgemeiner Ablauf eines Vergabeverfahrens

(1) Der Ablauf der Vergabe im Sinne des § 31 der Haushaltsordnung der Erzdiézese Freiburg ist in einer
Prozessbeschreibung, welche den Anforderungen eines internen Kontrollsystems entspricht, zu dokumentieren.

(2) Zur Durchfithrung des Vergabeverfahrens ist der jeweils giiltige Beschaffungsprozess anzuwenden sowie
sind die vom Erzbischoflichen Ordinariat verdffentlichten Formulare zu verwenden.

§6
Auftragswert
(1) Zur Bestimmung des Vergabeverfahrens gemal § 7 ist der Auftragswert nach Mafigabe der nachstehenden
Vorgaben zu schétzen.

(2) 1Bei der Schitzung des Auftragswerts ist vom voraussichtlichen Gesamtwert der vorgesehenen Beschaf-
fung inkl. Umsatzsteuer auszugehen. »Zudem sind etwaige Optionen oder Vertragsverldngerungen sowie die
Nebenkosten der Beschaffung zu beriicksichtigen.

(3) 1Die Wahl der Methode zur Berechnung des geschétzten Auftragswerts darf nicht in der Absicht erfolgen,
das anzuwendende Vergabeverfahren gemél § 7 zu beeinflussen. »Setzt sich das zu beschaffende Gut aus
mehreren Bestandteilen zusammen, ist eine Aufteilung zur Unterschreitung der Wertgrenzen unzuldssig. slst
eine Vergabe nach Losen moglich, so ist fiir die Wahl der Verfahrensart der Gesamtauftragswert mal3geblich.

(4) Der Wert einer Rahmenvereinbarung wird auf der Grundlage des geschitzten Gesamtwertes aller Einzel-
auftrage berechnet, die wihrend der gesamten Laufzeit einer Rahmenvereinbarung geplant sind.

(5) Bei Beschaffungen im Rahmen von Dauerschuldverhdltnissen mit unbestimmter Laufzeit oder automa-
tischer Verldngerung bei Nichtkiindigung ist fiir die Berechnung des geschétzten Auftragswerts von einer
Laufzeit von vier Jahren auszugehen.

§7
Verfahrensarten
(1) Bei der Durchfiihrung der nachstehend aufgefiihrten Vergabeverfahren ist stets § 1 Absatz 2 und 3 zu
berticksichtigen.

(2) Bis zu einem Gesamtwert der Beschaffung von 10.000,00 Euro inkl. Umsatzsteuer erfolgt die Vergabe
freihdndig.

(3) iLiegt der Gesamtwert der Beschaffung zwischen 10.000,00 Euro und 50.000,00 Euro inkl. Umsatzsteuer,
sind mindestens drei dokumentierte und nachvollziehbare Vergleichsangebote anzufordern. ,Sofern die Be-
schaffung in einzelne Lose teilbar ist, sind fiir jedes Los mindestens drei Angebote anzufordern. ;Die Angebote
sind mindestens in Textform anzufordern.

(4) Ubersteigt der Gesamtwert der Beschaffung 50.000,00 Euro inkl. Umsatzsteuer, ist eine Ausschreibung
gemil § 8 durchzufiihren.

(5) Bei der Vergabe von Rahmenvertrdgen, Dauerschuldverhdltnissen und sonstigen genehmigungsbediirftigen
Rechtsgeschiften ist zusdtzlich § 9 zu beachten.

(6) Ist das Verfahren gemiB3 Absatz 3 undurchfiihrbar oder kann es aus wichtigem Grund nicht durchgefiihrt
werden, ist vor Auftragsvergabe die Genehmigung des Erzbischoflichen Ordinariats, in Kirchengemeinden des
Pfarreivermdgensverwaltungsrats, einzuholen.

(7) 1Ist eine Ausschreibung gemill Absatz 4 undurchfiihrbar oder kann sie aus wichtigem Grund nicht durch-
gefiihrt werden, ist zur Abweichung von dem Ausschreibungsverfahren gemif3 § 8 die Genehmigung des
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Erzbischoflichen Ordinariates, in Kirchengemeinden des Pfarreivermdgensverwaltungsrats, erforderlich. »Vor
Erteilung der Genehmigung nach Satz 1 diirfen keine Angebote eingeholt werden.

(8) 1Sind Rahmenvertridge abgeschlossen, diirfen Auftrage zur Beschaffung nur nach Mafigabe dieser Vertrége
erteilt werden; ein Vergabeverfahren nach Absatz 2 bis 4 findet nicht statt. ;Hiervon kénnen Kirchengemein-
den zur Forderung der lokalen Beschaffung abweichen, wenn lokale Bezugsquellen am Ort der Leitungserbrin-
gung bestehen,

1. bei denen die Beschaffung in angemessener Zeit und im erforderlichen Mall moglich ist und
2. die Kosten im Vergleich zur Beschaffung {iber den Rahmenvertrag angemessen sind.

sDie Abweichung vom Rahmenvertrag ist zu begriinden und zu dokumentieren.

§8
Ausschreibung
(1) 1Ausschreibungen sind Verfahren, bei denen die Angebotseinholung auf Grundlage einer produkt- und
herstellerneutralen Leistungsbeschreibung erfolgt und eine genehmigte Bedarfsanforderung zugrunde liegt.
:Die genehmigende Stelle ergibt sich aus dem Beschaffungsprozess gemil § 5 Absatz 2 dieser Ordnung.
sDas Beschaffungsgut ist hinreichend mit einer eindeutigen und vollstindigen Aufzéhlung aller Anforderungen
zu beschreiben. 4sDie Leistungsbeschreibung kann konstruktiv anhand der Leistungserwartungen und Anfor-
derungen des Beschaffungsgutes erfolgen oder funktional an der Darstellung des Nutzungszwecks und der
Rahmenbedingungen orientiert sein, sofern keine konstruktive Beschreibung moglich erscheint.

(2) 1Die Angebotseinholung kann dadurch erfolgen, dass eine unbegrenzte Anzahl an Anbietern 6ffentlich
zur Angebotsabgabe aufgefordert wird (offene Ausschreibung) oder dadurch, dass eine begrenzte Anzahl von
Anbietern, mindestens jedoch drei, zur Angebotsabgabe aufgefordert werden (beschrinkte Ausschreibung).
»Die Entscheidung, welche Art der Ausschreibung gewéhlt wird, liegt im Ermessen des fiir die Vergabe
Verantwortlichen.

(3) Die im jeweiligen Beschaffungsprozess definierten Kontrollen des internen Kontrollsystems und bzw.
oder im Prozess definierte organisatorische Zustidndigkeiten im Rahmen der Beschaffung sind jeweils zu
beriicksichtigen und einzuhalten.

§9

Rahmenvertrige

(1) iRahmenvertrige regeln die Rechte und Pflichten der Vertragspartnerinnen bzw. der Vertragspartner aus
spéter zu schlieBenden Einzelvertrdgen im Voraus. ;Diese vorab festgelegten Vertragsinhalte beinhalten keine
regelmdBige Abnahmeverpflichtung, aber eine Leistungsverpflichtung der Auftragnehmerin bzw. des Auftrag-
nehmers. ;Fiir den Fall, dass Einzelvertrdge abgeschlossen werden, gelten die im Rahmenvertrag ausgehandel-
ten Bedingungen. sRahmenvertriage sind in der Regel zeitlich begrenzt und enthalten den Preisrahmen sowie
die ungefihre, durchschnittliche Abnahmemenge bzw. den Leistungsumfang. sVerschiedene Punkte der zu
erbringenden Leistung sind noch nicht ndher definiert.

(2) Rahmenvertrage miissen spatestens alle vier Jahre neu ausgeschrieben werden.
(3) 1Der Abschluss von Rahmenvertrdgen bleibt der Erzdidzese vorbehalten. »Sie bediirfen vor Vertragsschluss
der Genehmigung des Erzbischoflichen Ordinariates.

§10
Weitere Regelungen fiir Vergaben der Erzdiozese

(1) Dauerschuldverhéltnisse, insbesondere Miet- und Leasingvertrdge, mit einem sich iiber die Vertrags-
laufzeit erstreckenden Vertragsvolumen von mehr als 50.000,00 Euro inklusive Umsatzsteuer bediirfen vor
Vertragsschluss der Genehmigung des Erzbischoflichen Ordinariates.

(2) Auftrige im Zusammenhang mit

1. steuerlichen Beratungsleistungen,
2. der Implementierung, Anderung oder Erweiterung von Systemen gemiB § 26 der Kassenordnung und
3. rechtlichen Beratungsleistungen

diirfen nur nach vorheriger Einbindung des Erzbischéflichen Ordinariates vergeben werden.

(3) Fiir Kirchengemeinden gelten die im Pfarreigesetz vorgesehenen Genehmigungsvorbehalte.
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§ 11
Vergabe

(1) Die Vergabe erfolgt durch Zuschlag.

(2) Eine Vergabe ist nur zuldssig, wenn das jeweils durchzufithrende Vergabeverfahren ordnungsgemil
durchgefiihrt worden ist.

(3) Der Zuschlag darf nur durch hierzu bevollméchtigte Personen, unter Wahrung der giiltigen Vollmachten
und Wertgrenzen erteilt werden.

(4) \Der Zuschlag ist zumindest in Textform zu erteilen. 2Er kann durch Annahme eines Bieterangebots erklart
werden. 3Ein formloser Zuschlag ist ausnahmsweise zuldssig, wenn der Auftragswert gemil § 6 die fiir
geringwertige Wirtschaftsgiiter jeweils geltende Wertgrenze nicht {ibersteigt.

(5) 1Bei den formalen Vergabeverfahren (§ 7 Absatz 3 und 4) ist eine klare Trennung der formalrechtlichen
Entscheidungsbefugnis einzuhalten. ;Der Zuschlag bedarf zweier funktionsgetrennter Unterschriften.

(6) Bei Beauftragung externer Dritter ist generell zu priifen, ob insbesondere zur Verschwiegenheit, zur
Wahrung von Dienst- und Datengeheimnissen sowie zur Korruptionsvorbeugung (z. B. im Hinblick auf
Vorteilsannahme, Vorteilsgewéhrung, Bestechung, Bestechlichkeit) vertragliche Regelungen aufzunehmen sind
bzw. die bestehenden gesetzlichen Anforderungen erfiillt werden.

(7) 1Die Rechte der Mitarbeitervertretungen geméall Mitarbeitervertretungsordnung sind zu wahren. >Hierzu ist
vor Erteilung des Zuschlags zu priifen, ob derartige Rechte durch den Zuschlag betroffen sind.

Abschnitt 3 — Dokumentation und Aufbewahrung

§12
Dokumentation und Vergabevermerk
(1) Die Vergabe von Auftrigen ist gemidB den Grundsétzen des § 1 Absatz 2 und 3 zu begriinden und zu
dokumentieren.

(2) 1Alle Vergaben sind vollstidndig in einer Vergabeakte festzuhalten und alle Verfahrensschritte, von der Be-
darfsermittlung bis zur Auftragsvergabe, sind zu belegen. >Insbesondere sind die mafgeblichen Feststellungen
sowie die Begriindungen der einzelnen Entscheidungen mindestens in Textform festzuhalten.

§13
Aufbewahrungsfristen

(1) 1Fir alle Dokumente der Vergabeakte, die als begriindende Unterlagen fiir die Schlussrechnung in Frage
kommen, besteht eine Aufbewahrungsfrist von mindestens zehn Jahren. ,Dies betrifft insbesondere Angebote,
Bieteranfragen, Auftrige oder Auftragszettel, weitere Vertragsbedingungen, Nachtrige, Abnahmeprotokolle
und sonstige Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Zuschlag stehen. ;Die Frist beginnt in der Regel am
1. Januar des Jahres der Beschlussfassung iiber den Jahresabschluss des folgenden Haushaltsjahres.

(2) 1Nicht beriicksichtigte Angebote, die nicht mit dem Zuschlag im Zusammenhang stehen, sowie alle {ibrigen
Unterlagen der Vergabeakte, die keiner gesetzlichen Bestimmung unterliegen, sind mindestens sechs Jahre
aufzubewahren. ,Die Frist beginnt mit der Zuschlagserteilung.

(3) Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen sind die Unterlagen grundsitzlich dem Erzbischdflichen Archiv
Freiburg zur Archivierung anzubieten.

Abschnitt 4 — Schlussvorschriften

§14
Inkrafttreten, Auflerkrafttreten

(1) Die Vergabeordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Vergabeordnung der Erzdiézese Freiburg K. d. 6. R. vom 19. Februar 2021
(ABL. S. 31), zuletzt gedndert am 8. Februar 2022 (ABI. S. 84) auBler Kraft.

£ e

Erzbischof Stephan Burger

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025
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Nr. 1331
Vergabeordnung fiir das Bauwesen der Erzdiozese Freiburg
(Vergabeordnung Bau — VgOBau)

Priambel
Die vorliegende Ordnung dient der Einflihrung verbindlicher Regelungen bei der Vergabe von Bauleistungen.

Neben grundsitzlichen 6konomischen Gesichtspunkten sind im Sinne der Nachhaltigkeit 6kologische Aspekte
und soziale Kriterien als untrennbare Einheit zu beriicksichtigen. Die Kirche hat in ihrem Auftrag zur Bewah-
rung der Schopfung eine besondere Vorbildfunktion, die ihren Ausdruck in dkologisch fairen Bauleistungen
findet.

Die Didzesanen Leitlinien der Erzdidzese Freiburg bestérken diese Vorbildfunktion und verlangen den bewus-
sten Umgang mit anvertrauten Mitteln der Erde, die die Lebensgrundlage aller Geschopfe bilden; sie sind zu
achten und zu erhalten. Daher besteht die Pflicht, verantwortlich mit der Schopfung Gottes umzugehen und
Sorge dafiir zu tragen, dass die Bauleistungen auf allen Ebenen der Erzdidzese konsequent an nachhaltiger
Erzeugung, dkologischer Vertriglichkeit und fairem Handel ausgerichtet sind.

Fiir die Erzdiozese Freiburg sowie fiir die Kirchengemeinden, Kirchenfonds und sonstigen ortlichen Stiftungen
im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 handelt es sich bei dieser Ordnung um einen Anwendungserlass gemél
§ 31 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b der Haushaltsordnung der Erzdidzese Freiburg;
fiir die Stiftungen, Anstalten und Korperschaften im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 3 handelt es sich um eine
erzbischofliche Ordnung mit Gesetzeskraft.

Die in den Abschnitten 1 und 5 genannten Regelungen gelten fiir alle unter diese Ordnung fallenden Auftrége,
sofern nicht in den Abschnitten 2, 3 und 4 besondere Regelungen getroffen werden.

Abschnitt 1 — Allgemeine Regelungen

§1

Zweck, weitere Regelungen und Anforderungen
(1) Eine Vergabe ist nur unter Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung zuléssig.
(2) 1Anspriiche Dritter kdnnen daraus nicht hergeleitet werden. »Dritte sind insbesondere Unternechmen (Bie-
ter?).
(3) Soweit durch Gesetz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften oder im Rahmen von Zuwendungs- oder
Forderbestimmungen weitergehende Anforderungen bestehen, sind diese zu beachten.
(4) Die Finanzierung der zu vergebenden Bauleistung muss gesichert sein.

(5) Die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen fiir die Vergabe
von Bauleistungen (nachfolgend ,,VOB/A®) findet — soweit nicht ausdriicklich darauf verwiesen wird — keine
Anwendung.

§2

Geltungsbereich
(1) Diese Ordnung gilt fiir die Vergabe von Bauleistungen in Form von Bauausfithrungsleistungen, Orgelbau-
mafBnahmen und Bauplanungsleistungen durch die folgenden kirchlichen Auftraggeber:
1. Erzdidzese Freiburg,
2. Kirchengemeinden, Kirchenfonds und sonstige ortliche Stiftungen und Anstalten (§ 4 des Pfarreigesetzes),
3. Stiftungen, Anstalten und Korperschaften in der Erzdiozese Freiburg, die nach kirchlichem Recht als
offentliche juristische Person errichtet sind (§ 1 Absatz 1 der Stiftungsordnung).

(2) \Bauausfiihrungsleistungen umfassen Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt,

instandgehalten (einschlieBlich Wartung), gedndert oder beseitigt wird sowie MaBBnahmen an Ausstattungs-

gegenstinden und Objekten mit Denkmalwert, RestaurierungsmaBnahmen und kiinstlerische Leistungen. 2Dies

sind:

1. Bauausfiihrungsleistungen an Gebduden und AuBenanlagen (Neubau, Um- und Erweiterungsbau,
(Teil-)Abriss, Wiederherstellung, Instandhaltung einschlielich Wartung, Restaurierung),

2. Bauausfiihrungsleistungen an Glocken und Glockenanlagen (Glockenguss, Errichtung, Sanierung, Restau-
rierung, Entfernung),
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3. Bauausfiihrungsleistungen und Maflnahmen an Ausstattungsgegenstinden in Kirchen und Kapellen gemaf
§ 10 Absatz 1 Nummer 7 der Kirchlichen Bauordnung und an Objekten mit Denkmalwert in nichtsakralen
Réumen gemél § 10 Absatz 1 Nummer 10 der Kirchlichen Bauordnung,

4. MaBnahmen der Restaurierung von liturgischem Gerét gemdfl § 10 Absatz 1 Nummer 8 der Kirchlichen
Bauordnung,

5. kiinstlerische Leistungen an Ausstattungsgegenstinden in Kirchen und Kapellen gemidBl § 10 Absatz 1
Nummer 7 der Kirchlichen Bauordnung, Kunstwerken gemi3 § 10 Absatz 1 Nummer 9 der Kirchlichen
Bauordnung (Herstellung, Beschaffung, Aufstellung, Anbringung, Entfernung, Veréinderung, Wiederher-
stellung),

6. Beauftragungen eines Kiinstlers mit einem Entwurf gemifl § 10 Absatz 1 Nummer 11 der Kirchlichen
Bauordnung oder mit der Herstellung eines Kunstwerkes fiir ein kirchliches Gebéude,

7. Sicherungsmafnahmen (Baustellenabsicherung, Verkehrswegabsicherung einschlieflich Einholung ver-
kehrsrechtlicher Anordnung und deren sachgerechter Ausfithrung, Schutzmafnahmen fiir die auf der Bau-
stelle anwesenden Personen).

(3) OrgelbaumaBnahmen umfassen Bauausfithrungsleistungen fiir den Neubau, die Sanierung, die Restaurie-
rung und die Entfernung von Orgeln.

(4) 1Bauplanungsleistungen umfassen die den Leistungsphasen 1 bis 9 der Verordnung iiber die Honorare fiir
Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure — HOAI) unterfallen-
den Leistungen der Architekten und Ingenieure als Grundlage fiir die Erbringung von Bauleistungen sowie
sonstige Beratungen, Gutachten und Planungen, die im Zusammenhang mit Bauleistungen stehen. ;Hierzu
zdhlen auch Leistungen zur Projektsteuerung.

(5) 1Diese Ordnung gilt nicht

1. fiir VerduBerungen gemdl § 10 Absatz 1 Nummer 7 bis 9 der Kirchlichen Bauordnung,
2. fiir Beschaffungen nichtkiinstlerischer Ausstattungen,

3. fiir die Beauftragung von Architekten- und Kiinstlerwettbewerben und die daraus resultierende Beauftra-
gung des Architekten /Kiinstlers gemdf3 § 10 Absatz 1 Nummer 11 der Kirchlichen Bauordnung.

»Soweit in dieser Ordnung von Unternehmen die Rede ist, sind damit auch natiirliche Personen gemeint, die
Bauleistungen erbringen. sUnternehmen, die ein Angebot abgegeben haben, werden in dieser Ordnung auch als
Bieter bezeichnet.

§3
Allgemeine Vergabegrundsitze
(1) Auftrage iiber Bauleistungen im Sinne dieser Ordnung diirfen nur an fachkundige, leistungsfahige und
zuverldssige Unternehmen vergeben werden.

(2) 1Die Vergabe unterliegt den Grundsitzen der Gleichbehandlung, der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit,
der VerhiltnisméaBigkeit und der Transparenz. ;Die Klimaziele der Erzdiézese und die Grundsétze der Nachhal-
tigkeit sind zu beachten. ;Ebenso sind von den kirchlichen Auftraggebern und den Unternehmen die Vorgaben
des Arbeitsschutzes zu beachten.

(3) 1Die Vergabe unterliegt dem Wettbewerbsgrundsatz. ;Wettbewerbsbeschrinkenden, wettbewerbswidrigen,
unlauteren oder korrupten Handlungsweisen ist entgegenzuwirken. ;Es ist zu priifen, ob insbesondere zur
Verschwiegenheit, zur Wahrung von Dienst- und Datengeheimnissen sowie zur Korruptionsprévention (z. B.
im Hinblick auf Vorteilsnahme, Vorteilsgewédhrung, Bestechung, Bestechlichkeit) vertragliche Regelungen
aufzunehmen sind bzw. die bestehenden gesetzlichen Anforderungen erfiillt werden.

(4) Die Bauleistung ist im Einklang mit den Werten der katholischen Kirche zu erfiillen.

(5) 1Die Beratung oder Planung sollen grundsétzlich von der Ausfiihrung getrennt werden. ;Beratung bzw. Pla-
nung und Ausfiihrung derselben Bauleistung sind in der Regel an unterschiedliche Unternehmen zu vergeben.

(6) 1Bei Vergabe an Unternehmen, die Vertretern oder Mitarbeitern des kirchlichen Auftraggebers oder Mit-
gliedern der Organe des kirchlichen Auftraggebers (z. B. Stiftungsrat) nahestehen, diirfen die Vertreter, Mitar-
beiter oder Mitglieder nicht mitwirken. ;Von einem Nahestehen ist auszugehen, wenn der Auftrag

1. dem Ehegatten, dem Verlobten oder dem Lebenspartner des Vertreters, Mitarbeiters oder des Mitglieds oder

2. einer mit dem Vertreter, Mitarbeiter oder Mitglied in Verwandtschaft oder Schwigerschaft in gerader Linie
oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad nach biirgerlichem Recht verbundenen Person oder

3. einer von dem Vertreter, Mitarbeiter oder Mitglied kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natiirlichen
oder juristischen Person
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einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 3;Gleiches gilt fiir Vergaben an den Vertreter, Mitarbei-
ter oder das Mitglied selbst.

§4
Vergabearten
(1) 1Bei der Direktvergabe darf der Auftrag ohne Einholung weiterer Angebote an ein Unternehmen erteilt
werden. ;Direktvergaben stellen eine Ausnahme dar und sind nur bei Vorliegen der in dieser Ordnung genann-
ten Voraussetzungen zuléssig.

(2) 1Bei der Angebotsvergabe sollen mindestens drei Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert
werden. ;Der Aufforderung muss kein Leistungsverzeichnis zugrunde liegen. ;Soweit Unterlagen zur Ver-
fligung gestellt werden, sind diese an alle Unternehmen zu versenden; sie konnen auch elektronisch zur
Verfiigung gestellt werden.

(3) 1Bei der Vergabe mit Leistungsbeschreibung sind mindestens drei Angebote auf der Grundlage einer
schriftlichen Leistungsbeschreibung einzuholen. ;Die Leistungsbeschreibung kann detailliert oder funktional
erfolgen. sWegen der Einzelheiten der Vergabe mit Leistungsbeschreibung wird auf § 8 verwiesen.

§5
Wahl der Vergabeart; Rahmenvertrige; Dauerschuldverhiltnisse
(1) Fir die Wahl der Vergabeart ist der der Bauleistung zugrundeliegende Betrag der Kostenberechnung
(brutto) je Gewerk heranzuziehen. ;Liegt (noch) keine Kostenberechnung vor, kann der Wert der bzw. einer
Kostenschitzung (brutto) herangezogen werden, wobei die Wahl der Methode zur Ermittlung des Schitzwertes
nicht in der Absicht erfolgen darf, das anzuwendende Vergabeverfahren zu beeinflussen. ;Optionen (z. B.
Vertragsverlangerung) und Nebenkosten sind zu beriicksichtigen.

(2) 1Eine Unterteilung der Auftragswerte in Einzelauftrage mit dem Ziel, die aufgefithrten Werte zu unter-
schreiten, ist unzuldssig. »lst eine Vergabe nach Losen moglich, so ist fiir die Wahl der Verfahrensart der
Gesamtauftragswert der gleichartigen Leistung maBgeblich.

(3) Fiir gleichartige Leistungen, die regelmaBig anfallen, fiir die wegen ihres im Einzelfall geringen Umfangs
oder auf Grund des kurzfristigen Bedarfs im Regelfall aber kein gesondertes Vergabeverfahren durchgefiihrt
wird, sollen Rahmenvertridge abgeschlossen werden. ;Rahmenvertrage miissen spétestens nach vier Jahren neu
ausgeschrieben werden, wobei sich die Verfahrensart nach dem geschitzten Gesamtwert aller Einzelauftrige
bemisst, die wihrend der gesamten Vertragslaufzeit des Rahmenvertrages geplant sind. ;Rahmenvertrige
beinhalten statt einer regelmédfigen Abnahmeverpflichtung eine Leistungspflicht eines Unternehmens, sind
zeitlich begrenzt, enthalten den Preisrahmen und den zumindest ungefdhren Leistungsumfang und regeln die
Vertragsinhalte sowie die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus spiter zu schlieBenden Einzelvertragen
im Voraus. sRahmenvertrage miissen eine Verpflichtung zur Erfiillung sdmtlicher Arbeitsschutzpflichten sowie
ein Sonderkiindigungsrecht bei wiederholtem Zuwiderhandeln gegen Arbeitsschutzpflichten enthalten. sSind
Rahmenvertridge abgeschlossen, so diirfen Auftrige nur nach Mallgabe dieser Rahmenvertrige und den in
ihnen ausgehandelten Bedingungen erteilt werden. ¢Fiir die Einzelvertrdge gelten die im Rahmenvertrag
ausgehandelten Bedingungen.

(4) Fiir die Vergabe von Dauerschuldverhéltnissen ist der geschétzte Auftragswert innerhalb eines Zeitraumes
von vier Jahren heranzuziehen.

§6
Vergabe nach Losen; Nebenangebote
(1) Die Bauleistungen kdnnen in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet
(Fachlose) vergeben werden.

(2) iINebenangebote sind zugelassen, soweit diese nicht ausdriicklich ausgeschlossen sind. >Diese sind unter
Bertlicksichtigung der allgemeinen Vergabegrundsétze zu werten.

§7
Auswahl der Unternehmen
(1) 1Der kirchliche Auftraggeber bestimmt im Benehmen mit dem Planer, soweit ein solcher titig ist, die
Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. :Die Unternehmen miissen fachkundig, leistungs-
fahig und zuverldssig sein. sMindestens ein Unternehmen soll auBerhalb des Sitzes des kirchlichen Auftragge-
bers anséssig sein, der den Auftrag vergibt. sDie Kirchenmitgliedschaft des Unternehmens kann als Kriterium
herangezogen werden.

(2) 1Sofern Unternehmen im Einzelfall beratend, planend oder mit der Ausarbeitung von Vergabeunterlagen
betraut waren, sollen diese sowie mit diesen verbundene Unternechmen nach den §§ 15 ff. des Aktiengesetzes
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grundsitzlich bei der Auswahl des Bieterkreises keine Beriicksichtigung finden. »Abweichungen von dieser
Regel sind nur ausnahmsweise moglich, von dem kirchlichen Auftraggeber zu begriinden und zu dokumentie-
ren. ;Im Fall einer Abweichung ist durch entsprechende Maflnahmen sicherzustellen, dass der Wettbewerb
nicht verzerrt wird. 4Die Moglichkeit, Planungs- und Bauausfiihrungsleistungen ausnahmsweise von Anfang
an gemeinsam zu vergeben (§ 3 Absatz 5), bleibt davon unberiihrt.

(3) 1Die Unternehmen haben auf Verlangen des kirchlichen Auftraggebers ihre fachliche Eignung, Zuverlissig-
keit und Leistungsfahigkeit nachzuweisen. >Der kirchliche Auftraggeber kann sich die Eignung in entsprechen-
der Anwendung von § 6a und § 6b der VOB/A nachweisen lassen.

§8
Allgemeine Verfahrensgrundsiitze fiir Vergaben mit Leistungsbeschreibung
(1) Fir Vergaben mit Leistungsbeschreibung gelten, auch wenn die Vergaben nicht durch den kirchlichen
Auftraggeber, sondern durch von ihm beauftragte Dritte (z. B. Planungsbiiros) durchgefiihrt werden, die
nachfolgenden allgemeinen Verfahrensgrundsitze sowie die Regelungen des § 10.

(2) \Die Aufforderung zur Abgabe der Angebote erfolgt unter Beifiigung der Leistungsbeschreibung sowie
weiterer etwa erforderlicher Unterlagen (Vertragsmuster, Pldne etc.) mindestens in Textform. ;Den Unterneh-
men sind angemessene Fristen zur Einreichung der Angebote zu setzen. sHierbei soll eine Frist von 14 Tagen
nicht unterschritten werden. 4sDie Unternehmen sind darauf hinzuweisen, in welcher Form Angebote einzu-
reichen sind. sDabei muss mindestens die Einreichung in Textform erfolgen. ¢Sollen Angebote per E-Mail
eingereicht werden, ist dem Unternehmen mitzuteilen, an welche E-Mail-Adresse die Angebote geschickt
werden miissen.

(3) 1Sollen neben dem Preis auch andere Kriterien, wie qualitative, umweltbezogene oder soziale Aspekte
gewertet werden, sind diese bei der Einholung der Angebote unter Angabe der Gewichtung zu benennen. ;Die
Ortsansissigkeit eines Bieters allein stellt dabei kein Wertungskriterium dar.

(4) Die Bieter libermitteln ihre Angebote in der nach Absatz 2 mitgeteilten Form.

(5) 1Nicht fristgerecht eingegangene Angebote sind grundsétzlich auszuschlieen. »Solange die Angebote noch
nicht gedffnet wurden, steht es dem kirchlichen Auftraggeber frei, angemessene Nachfristen zu setzen. ;Dabei
hat er auch den Bietern, die ein Angebot abgegeben haben, Gelegenheit zu geben, innerhalb der Nachfrist ein
iberarbeitetes Angebot einzureichen. sWurde eine Nachfrist gesetzt, sind Angebote, die nach der Nachfrist
eingehen, auszuschlieen.

(6) 1Die Angebote sollen in Anwesenheit von zwei Personen im Falle verschlossener schriftlicher Angebote
gedffnet bzw. im Falle von Angeboten per E-Mail gesichtet werden (Submission). »Im Falle von Angeboten
per E-Mail hat derjenige, der Zugriff auf die nach Absatz 2 mitgeteilte E-Mail-Adresse hat, sicherzustellen,
dass die Angebote nicht vor dem Submissionstermin gesichtet werden. ;Die Teilnahme der Bieter kann
zugelassen werden. 4sDas Ergebnis der Angebotserdffnung bzw. -sichtung ist in einem Submissionsprotokoll
von den beiden die Submission durchfithrenden Personen durch Unterschrift zu bestétigen. sDie Bieter diirfen
auf Anfrage iiber das Submissionsergebnis unterrichtet werden.

(7) 1Unvollstandige oder fehlerhafte Angaben diirfen, soweit es sich nicht um wesentliche Angaben handelt,
mit angemessener Fristsetzung nachgefordert werden. ,Die Nachforderung ist im Vergabevermerk im Sinne
des § 10 zu dokumentieren.

(8) 1Unklare Angebote diirfen aufgeklart werden. ;Die Aufkldrung des Angebots ist zu protokollieren.
(9) Die Angebote sind unter Einhaltung der allgemeinen Vergabegrundsitze zu werten.

(10) Der Zuschlag ist auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. >Kriterien im Sinne des Absatz 3 und
die in § 3 genannten Grundsdtze und Ziele sind zu beachten. ;Die Zuschlagserteilung erfolgt schriftlich. sAlle
Bieter werden iiber den Zuschlag binnen einer Frist von 14 Tagen informiert.

(11) Absatz 3 gilt nicht fiir Vergaben durch die in § 2 Absatz 1 Nummer 3 genannten kirchlichen Auftraggeber
sowie fiir die Vergabe von Orgelbaumalinahmen nach Abschnitt 3.

§9
Verhandlungsverfahren
(1) 1Angebote, deren geschitzter Auftragswert tiber 100.000,00 Euro (brutto) liegt, diirfen unter Einhaltung der
allgemeinen Vergabegrundsitze (§ 3) in Bezug auf den Preis verhandelt werden. ;Dies bedeutet insbesondere,
dass auch im Rahmen der Verhandlungen alle Bieter gleichbehandelt werden miissen.

(2) Folgende besondere Verfahrensgrundsitze sind ergénzend zu § 8 Absatz 1 bis 10 im Verhandlungsver-
fahren zu beachten:
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1. Der Auftraggeber verhandelt mit allen Bietern iiber die von ihnen eingereichten Erstangebote und alle
Folgeangebote, mit Ausnahme der endgiiltigen Angebote, mit dem Ziel, die Angebote in ihrem Preis zu
reduzieren. »Verhandlungen sind seitens des Auftraggebers immer durch mindestens zwei Personen zu
fiihren.

2. 1Der Auftraggeber kann den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote vergeben, ohne in Verhandlungen
einzutreten, wenn er sich in der Auftragsbekanntmachung diese Moglichkeit vorbehalten hat. ;Der Auftrag-
geber soll sich die Auftragsvergabe auf Grundlage der Erstangebote vorbehalten.

3. 1Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen gleichbehandelt werden. »Insbeson-
dere unterlésst er jegliche Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegeniiber anderen
begiinstigt oder benachteiligt werden konnten.

4. Der Auftraggeber gewihrt allen Bietern ausreichend Zeit, um ihre Angebote zu dndern und gegebenenfalls
iiberarbeitete Angebote einzureichen.

5. Beabsichtigt der Auftraggeber, die Verhandlungen abzuschlieBen, so unterrichtet er die verbleibenden
Bieter und legt eine einheitliche Frist fiir die Einreichung neuer oder iiberarbeiteter Angebote fest.

6. Er vergewissert sich, dass die endgiiltigen Angebote die Mindestanforderungen erfiillen, und entscheidet
iiber den Zuschlag gemif § 8 Absatz 10 auf der Grundlage der Zuschlagskriterien.

(3) 1§ 9 gilt nicht fiir Vergaben durch die in § 2 Absatz 1 Nummer 3 genannten kirchlichen Auftraggeber sowie
fiir die Vergabe von OrgelbaumaBnahmen nach Abschnitt 3. ;Die Durchfithrung von Verhandlungen sowie die
Festlegung von Wertungskriterien ist unter Einhaltung der allgemeinen Vergabegrundsitze moglich.

§10
Dokumentation
(1) 1Die Vergabe ist vollstindig in einer Vergabeakte bei der zustdndigen Stelle festzuhalten und alle Verfah-
rensschritte von der Bedarfsermittlung bis zur Auftragsvergabe sind zu dokumentieren. >Insbesondere sind die
mafgeblichen Feststellungen sowie die Begriindungen der einzelnen Entscheidungen in Textform festzuhalten.

(2) Zur Dokumentation gehort insbesondere

1. die Anfertigung eines Submissionsprotokolls,

2. die Erstellung eines Vergabevermerks, in dem die Punkte, bei denen in dieser Ordnung auf eine Dokumen-
tationspflicht verwiesen wird, zu dokumentieren sind,

3. die Protokollierung im Falle der Aufkldrung eines Angebots nach § 8 Absatz 8§,

4. die Protokollierung von Verhandlungen; dabei ist das in Anlage 1 vorgesehene Formular ,,Dokumentation
der Verhandlungen*? zu verwenden,

5. die Begriindung der Auswahlentscheidung.

§11
Vergabeunterlagen und Vertrige

(1) 1Bei der Gestaltung der Vergabe- und Vertragsunterlagen ist auf deren Vollstdndigkeit und auf eindeutige
Formulierungen zu achten. -Soweit Mustervergabeunterlagen und insbesondere Mustervertragsunterlagen des
Erzbischoflichen Ordinariates bestehen, sind diese in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung zu verwenden. ;Satz 2
gilt nicht fiir kirchliche Auftraggeber gemif3 § 2 Absatz 1 Nummer 3.

(2) 1Auf die Erstellung der Leistungsbeschreibung — ggf. mit Leistungsverzeichnis — ist ein hohes Mal} an
Sorgfalt zu verwenden. »Insbesondere miissen die Mengen nach dem tatsichlichen Bedarf ermittelt werden.
sSicherungsmafBnahmen des Arbeitsschutzes sind Teil der Leistungsbeschreibung.

(3) Fiir die Bearbeitung des Angebotes wird keine Entschiadigung gewéhrt; Abweichendes ist ausdriicklich
in den Vergabeunterlagen vorzusehen oder zu vereinbaren. ;Angebotsunterlagen und die in den Angeboten
enthaltenen eigenen Vorschldge eines Bieters diirfen nur fiir die Priifung und Wertung der Angebote verwendet
werden. ;Eine dariiberhinausgehende Verwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung.

(4) Erbitten Unternehmen zusétzliche sachdienliche Auskiinfte {iber die Vergabeunterlagen, so sind diese
Auskiinfte allen Unternehmen unverziiglich in gleicher Weise zu erteilen.
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Abschnitt 2 — Besondere Regelungen fiir die Vergabe von Bauausfiihrungsleistungen

§12
Vergabearten von Bauausfiihrungsleistungen

(1) \Bauausfiihrungsleistungen mit einem geschétzten Auftragswert von bis zu 20.000,00 Euro (brutto) kénnen
unter Beriicksichtigung der Haushaltsgrundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Wege der Direkt-
vergabe vergeben werden, wenn

1. die Entscheidung, ob von der Moglichkeit der Direktvergabe Gebrauch gemacht wird, im Vier-Augen-
Prinzip ergeht,

2. auf Basis der Schitzung des Auftragswerts vor Angebotseinholung eine maximale Abweichung von der
Auftragsschitzung festgelegt wird, bei deren Uberschreitung die Einholung von Vergleichsangeboten erfor-
derlich wird. ,Die maximale Abweichung darf nicht mehr als 15 Prozent des geschitzten Auftragswerts
betragen,

3. die Unternehmen, die beauftragt werden, regelméfig gewechselt werden. »Gleiche Unternehmen diirfen
maximal fiinf Auftrage pro Jahr je Rechtstrager im Wege der Direktvergabe erhalten,

4. die nach Ziffer 1 bis 3 genannten Voraussetzungen in einem Vergabevermerk dokumentiert werden.

(2) 1Auch bei Vorliegen einer Direktvergabe wird grundsétzlich die Einholung von Vergleichsangeboten emp-
fohlen. >Fiir Bauausfiihrungsleistungen, deren Auftragswert iiber 20.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro (brutto)
liegt, erfolgt die Vergabe im Wege der Angebotsvergabe.

(3) Fir Bauausfithrungsleistungen, deren Auftragswert den Betrag von 50.000,00 Euro (brutto) iibersteigt,
erfolgt die Vergabe im Wege der Vergabe mit Leistungsbeschreibung.

(4) 1Eine Direktvergabe kommt ausnahmsweise auch bei einem Auftragswert tiber 20.000,00 Euro (brutto) in
Betracht,

1. wenn fiir die Leistung aus besonderen Griinden (z. B. besondere Erfahrung oder Gerdte, besondere
Schutzrechte, Patente) nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht kommt. >Eine besondere Erfahrung
kann dabei nicht allein deshalb angenommen werden, weil dem Unternehmen das Objekt bekannt ist;
insoweit wird auf Absatz 5 verwiesen,

2. wenn die Leistung besonders dringlich ist,
3. wenn es aus Griinden der Geheimhaltung erforderlich ist,

4. wenn zu einer bereits beschafften Leistung eine zusétzliche Leistung des urspriinglichen Unternehmens
beschafft werden soll, die sich nicht ohne Nachteil von der bereits beschafften Leistung trennen ldsst,
insbesondere weil durch die zusétzliche Leistung eine technische Unvereinbarkeit entstiinde,

5. wenn bei einer Angebotsvergabe oder Vergabe mit Leistungsbeschreibung
6. kein Angebot abgegeben worden ist oder

7. nur Angebote von Bietern abgegeben worden sind, die nicht fachkundig, leistungsfahig oder zuverléssig
sind oder

8. nur Angebote abgegeben worden sind, die den Vergabebedingungen nicht entsprechen,
wenn aus technischen Griinden ein Wettbewerb nicht vorhanden ist,
10. bei kiinstlerischen Leistungen.

(5) 1Eine Direktvergabe kommt dariiber hinaus nach Zustimmung des Erzbischoflichen Ordinariates ausnahms-
weise in Betracht, wenn ein Planer oder Gutachter ein Unternehmen als fachkundig, leistungsfahig und
zuverlédssig bewertet, seine Leistung unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und
Sparsamkeit bewerten kann, ein Vergabeverfahren kein sachgerechteres und giinstigeres Ergebnis verspricht
und die Bauleistung den voraussichtlichen Auftragswert von 30.000,00 Euro (brutto) nicht iibersteigt. ;Eine
Ausnahme nach Satz 1 kommt unabhéngig von der Bewertung eines Planers oder Gutachters insbesondere
auch dann in Betracht, wenn das Unternehmen den Vertragsgegenstand, an welchem die Bauleistung erbracht
werden soll, erbaut hat oder iliber einen lingeren Zeitraum gewartet hat, entsprechende Wartungsvertrige
bestehen und der voraussichtliche Auftragswert von 30.000,00 Euro (brutto) nicht iiberschritten wird. sFiir
Auftraggeber im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 3 entfillt die Notwendigkeit einer Zustimmung des Erz-
bischoflichen Ordinariates gemal Satz 1.

(6) 1Die Berufung auf eine der in den Absdtzen 4 bis 5 genannte Ausnahme ist im Vergabevermerk zu
begriinden und zu dokumentieren. »In den Fillen des Absatzes 5 Satz 1 ist die Stellungnahme des Planers oder
Gutachters dem Vergabevermerk beizufiigen.
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Abschnitt 3 — Orgelbaumafinahmen

§13
Vergabe von OrgelbaumaBBnahmen

(1) OrgelbaumafBnahmen mit einem geschitzten Auftragswert von bis zu 10.000,00 Euro (brutto) kénnen unter
Bertlicksichtigung der Haushaltsgrundsétze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Wege der Direktvergabe
vergeben werden.

(2) Fir OrgelbaumaBnahmen, deren Auftragswert iiber 10.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro (brutto) liegt,
erfolgt die Vergabe im Wege der Angebotsvergabe.

(3) Fiir Orgelbaumafinahmen, deren Auftragswert den Betrag von 50.000,00 Euro (brutto) iibersteigt, erfolgt
die Vergabe im Wege der Vergabe mit Leistungsbeschreibung.

(4) 1Eine Direktvergabe kommt ausnahmsweise auch bei einem Auftragswert iiber 10.000,00 Euro (brutto) in
Betracht, wenn die in § 12 Absatz 4 genannten Griinde vorliegen. ;Die Berufung auf eine Ausnahme ist im
Vergabevermerk zu begriinden und zu dokumentieren. ;Ab einem Auftragswert von 15.000,00 Euro (brutto)
bedarf die Direktvergabe gemdl Satz 1 der Zustimmung des Erzbischoflichen Ordinariats.

(5) iEine Direktvergabe kommt dariiber hinaus nach Zustimmung des Erzbischoflichen Ordinariates ausnahms-
weise in Betracht, wenn der Erzbischofliche Orgelinspektor ein Unternehmen als fachkundig, leistungsfahig
und zuverldssig bewertet, seine Leistung unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und
Sparsamkeit bewerten kann, ein Vergabeverfahren kein sachgerechteres und giinstigeres Ergebnis verspricht
und die Orgelbaumalinahme den voraussichtlichen Auftragswert von 30.000 Euro (brutto) nicht {ibersteigt.
2Eine Ausnahme nach Satz 1 kommt unabhingig von der Bewertung des Erzbischoflichen Orgelinspektors
insbesondere auch dann in Betracht, wenn das Unternehmen die Orgel, an welcher die Orgelbaumalinahme er-
bracht werden soll, erbaut oder {iber einen lingeren Zeitraum wartet, entsprechende Wartungsvertrige bestehen
und der voraussichtlichen Auftragswert von 30.000 Euro (brutto) nicht iiberschritten wird.

Abschnitt 4 — Bauplanungsleistungen

§ 14
Vergabearten von Bauplanungsleistungen

1Auftrdge liber Bauplanungsleistungen sind grundsétzlich im Wettbewerb zu vergeben. >Dabei ist so viel
Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des Geschifts oder nach den besonderen Umstédnden méglich
ist. 3Dies gilt insbesondere fiir Neu- oder Erweiterungsbauten. sEine Vergabe ohne Wettbewerb kommt,
unabhingig vom Wert der Bauplanungsleistung, in den in § 12 Absatz 4 und 5 und § 13 Absatz 4 und
Absatz 5 genannten Griinden in Betracht. sEine Vergabe ohne Wettbewerb kommt aulerdem in Betracht, wenn
die Bauplanungsleistung sich auf den Umbau, die Sanierung oder die sonstige Anderung eines Bestandsbaus
bezieht, der von einem bestimmten Unternechmen geplant wurde, und dieses Unternehmen beauftragt werden
soll.

Abschnitt S — Aufbewahrung, Priifung, Inkrafttreten

§ 15
Aufbewahrung der Vergabedokumente

jFir samtliche Vergabedokumente (insbesondere Vergabeunterlagen, Vergabevermerk, Submissionsprotokoll,
Begriindung der Auswahlentscheidung, Vertrige samt Angeboten) besteht eine Aufbewahrungsfrist von zehn
Jahren. »Nicht beriicksichtigte Angebote diirfen nach sechs Jahren entsorgt werden. sDie Frist beginnt am
1. Januar des Jahres, welches dem Vertragsschluss (Zuschlagserteilung) folgt. sNach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist sind die Unterlagen grundsitzlich dem jeweils zustédndigen Archiv zur Archivierung anzubieten.

§16
Priifung des Vergabeverfahrens

Alle in § 15 genannten Vergabedokumente sind auf Anforderung der die Rechts- oder Fachaufsicht wahrneh-
menden Stelle zur Verfligung zu stellen.
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§17
Inkrafttreten; Auflerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Vergabeordnung der Erzdidzese Freiburg fiir das Bauwesen (VgOBau) vom
28. Mai 2025 (ABI. S. 2527) auller Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

Erzbischof Stephan Burger

! Aus Griinden der Verstindlichkeit und besseren Lesbarkeit wird vornehmlich die grammatisch maskuline Form
verallgemeinernd verwendet (generisches Maskulinum). Sémtliche Personenbezeichnungen gelten im Sinne der
Gleichbehandlung gleichermallen fiir alle Geschlechter. Eine Wertung ist hiermit ausdriicklich nicht verbunden.

abrufbar im Downloadbereich der Internetseiten der Erzbischéflichen Baudmter und der flir Immobilien zusténdigen
Hauptabteilung im Erzbischoflichen Ordinariat (z. B. www.ebfr-bau.de/freiburg-3/downloads-und-links/) sowie fiir
interne Nutzende im Didzesanen Dokumentenportal (DDP) des Erzbischoflichen Ordinariates.

2

Nr. 1332
Ordnung iiber Verwaltungsdienstleistungen fiir Kirchengemeinden
und ortliche Vermogenstriger der Erzdiozese Freiburg
(Verwaltungsdienstleistungsordnung — VDO)

Priaambel

Die Erzdiozese Freiburg erbringt unter Beachtung des Prinzips der Subsidiaritdt Verwaltungsdienstleistungen
fiir die Kirchengemeinden in der Erzdiozese Freiburg (Kirchengemeinden). Hierfiir richtet sie die nachstehend
beschriebenen Dienste ein.

Abschnitt 1 — Allgemeine Vorschriften

§1

Anwendungsbereich

(1) Die nachstehenden Vorschriften gelten fiir alle Kirchengemeinden der Erzdiozese Freiburg sowie fiir die
von ihnen verwalteten Kirchenfonds und sonstigen ortlichen Stiftungen und Anstalten gemid3 § 4 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 des Pfarreigesetzes.

(2) Diese Ordnung gilt, sofern nachstehend nichts abweichendes bestimmt ist, nur fiir Mitarbeitende, die in
einem Beamten- oder Dienstverhdltnis mit der Erzdiézese Freiburg stehen.

§2

Anschlusszwang

Fiir die Rechtspersonen gemdll § 1 Absatz 1 besteht ein Anschlusszwang an die unter § 4 aufgefiihrten
didzesanen Dienste, sofern sie deren Aufgaben nicht selbstéindig wahrnehmen.

§3
Funktion
1Die im Folgenden aufgefiihrten Dienste fiihren Entscheidungen und Beschliisse der Verwaltungsvorstinde
der Rechtspersonen gemél § 1 Absatz 1 aus. ;Hierfiir stellt die Erzdiézese Freiburg Personal sowie Rdumlich-
keiten zur Verfiigung.
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§4

Dienste der Erzdiozese
Die Erzdiozese Freiburg stellt folgende Dienstleistungen zur Verfiigung:

1. didzesane Verwaltungsmitarbeitende,
2. den Didzesanen Verwaltungsdienst der Erzdidzese Freiburg (Verwaltungsdienst),
3. die Kontenverwaltung fiir Zwecke des Verwaltungsdienstes.

§5

Rechtliche und prozessuale Vorgaben, IT-Systeme

(1) Mit dem Ziel der gleichformigen, standardisierten und rechtssicheren Aufgabenwahrnehmung bei der
Verwaltung der Kirchengemeinden legt das Erzbischofliche Ordinariat flir die Kirchengemeinden und die
Dienste gemifl § 4 verbindliche IT-Systeme fest und erteilt iiber seine Fachabteilungen, insbesondere in
den Bereichen Personal, Immobilien, Finanzen und Kindertageseinrichtungen, fiir die Dienste verbindliche
Weisungen und Prozessvorgaben.

(2) 1Die Vorgaben des Erzbischoflichen Ordinariates nach Absatz 1 sind, sofern sich aus ihnen nichts Gegentei-
liges ergibt, auch fiir die nicht gemél § 2 angeschlossenen Kirchengemeinden verbindlich. »Das Erzbischofli-
che Ordinariat kann diesbeziiglich ergéinzende Regelungen erlassen.

Abschnitt 2 — Diozesane Verwaltungsmitarbeitende

§6
Aufgaben

Der Dienst gemél § 4 Nummer 1 unterstiitzt den Verwaltungsvorstand, insbesondere die Pfarreickonomin oder
den Pfarreiokonomen, bei der Amtsfithrung, insbesondere in den folgenden Bereichen:

1. Personal,

Immobilien,

Finanzen,

Wahrnehmung der Triageraufgaben in Kindertageseinrichtungen sowie

VIF S

pfarrliche Verwaltung, insbesondere des Pfarrbiiros mit seinen AuBlenstellen und Gremienarbeit.

§7
Beschiiftigte

(1) Alle im Dienst gemall § 4 Nummer 1 beschéiftigten Personen stehen in einem Beamten- oder Dienstver-
héltnis mit der Erzdiozese Freiburg.

(2) Dem Dienst gemil3 § 4 Nummer 1 gehoren insbesondere die folgenden Berufsgruppen an:

Kindergartengeschéftsfiihrung,
Verwaltungsbeauftragte und Verwaltungsassistenzen,
Gebadudefachleute,

Beschiftigte im Personalservice,

AE I

Sachbearbeitung fiir die Bereiche Haushalt, Finanzen, Controlling und Liegenschaften,
6. Biirokrifte.

(3) Die Beschiftigten werden einer oder mehreren Kirchengemeinden zugeordnet, die damit auch Bezugs-
punkt fiir die dienst- und arbeitsrechtlichen Pflichten der Beschéftigten werden.

(4) Dem Erzbischoflichen Ordinariat obliegt die Stellenbewirtschaftung sowie die Zuordnung der Beschaf-
tigten geméll Absatz 2 und 3 im Benehmen mit der jeweiligen Pfarreiokonomin oder dem jeweiligen Pfarrei-
o6konomen.

(5) Die Erzdidzese tragt dafiir Sorge, dass flir die Beschiftigten nach § 7 in geeigneten Standorten
Arbeitspldtze zur Verfligung stehen.

§8
Dienst- und Fachvorgesetztenfunktion, Aufsicht
(1) 1Das Erzbischofliche Ordinariat verantwortet im Benehmen mit der jeweiligen Pfarreidkonomin oder dem
jeweiligen Pfarreiokonomen sdamtliche den Bestand oder den Status des Dienstverhiltnisses der Beschéftigten
des Dienstes gemdll § 4 Nummer 1 betreffenden Entscheidungen. ;Hierzu zdhlen insbesondere die Einstellung,
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die Abmahnung, die Kiindigung, die Ausstellung von Dienstzeugnissen sowie jegliche Mallnahmen gemél § 1
Absatz 2 der Arbeitsvertragsordnung fiir den kirchlichen Dienst in der Erzdidzese Freiburg in Verbindung mit
§§ 24, 25 des Landesbeamtengesetzes und § 6 der Arbeitsvertragsordnung fiir den kirchlichen Dienst in der
Erzdidzese Freiburg.

(2) Im Ubrigen ist die Pfarreidkonomin oder der Pfarreidkonom Dienst- und Fachvorgesetzter der Beschiif-
tigten des Dienstes gemil § 4 Nummer 1.

(3) 1Von Absatz 1 und 2 bleibt die Aufsicht iiber die Rechtspersonen gemél § 1 Absatz 1 nach den Vorschriften
des Aufsichtsgesetzes, des Pfarreigesetzes und der Stiftungsordnung unberiihrt. -Beschiftigte, die unmittelbar
mit Aufgaben nach Absatz 1 betraut sind sowie die im Dienst gemadB § 4 Nummer 1 beschéftigte Personen
konnen nicht mit Aufsichtstétigkeiten iiber Kirchengemeinden oder die von ihnen verwalteten 6rtlichen Ver-
mogenstrager geméal § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Pfarreigesetzes betraut werden.

§9

Finanzierung

1Der Dienst gemil § 4 Nummer 1 wird aus dem den Kirchengemeinden zustehenden Anteil am Kirchensteuer-
aufkommen finanziert. ;Néheres regelt die Schliisselzuweisungs- und Bauforderfonds-Ordnung.

Abschnitt 3 — Diozesaner Verwaltungsdienst

§10
Statut

Die Funktionsweise des Verwaltungsdienstes regelt das Verwaltungsdienststatut.
Abschnitt 4 — Kontenverwaltung fiir die Kirchengemeinden

§ 11
Konteneinrichtung und -verwaltung, Vollmacht

(1) Die Bankkonten, die der Verwaltungsdienst zur Erledigung seiner statutarischen Aufgaben fiir die Rechts-
personen gemif § 1 Absatz 1 bendtigt, werden vom Erzbischoflichen Ordinariat auf den Namen der Kirchen-
gemeinden eingerichtet und verwaltet.

(2) Unbeschadet der Befugnisse der Rechtspersonen gemédfl § 1 Absatz 1 und § 2 als Kontoberechtigte ist der
Di6zesandkonom fiir die in Absatz 1 genannten Zwecke befugt, die Kirchengemeinden gegeniiber der Bank zu
vertreten.

§12
Finanzierung

1Der Dienst gemif § 4 Nummer 3 wird aus dem den Kirchengemeinden zustehenden Anteil am Kirchensteuer-
aufkommen finanziert. ;Néheres regelt die Schliisselzuweisungs- und Bauforderfonds-Ordnung.

Abschnitt 5 — Sonstige Bestimmungen

§13
Zusammenarbeit

(1) \Die Pfarreikonominnen und Pfarreikonomen, die Leitung des Verwaltungsdienstes und das Erzbischof-
liche Ordinariat arbeiten vertrauensvoll, transparent und eng zusammen, um eine effiziente und reibungs-
lose Verwaltung der Kirchengemeinden zu gewéhrleisten. ,Sie fordern den Transfer von Erkenntnissen und
Losungsvorschldgen in die betriebliche Praxis, mit dem Ziel, die Qualitét der Arbeit zu verbessern.

(2) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele sowie zur strategischen Koordination findet mindestens
einmal im Jahr ein Austausch der Verantwortlichen nach Absatz 1 statt.

§14
Verhiltnis zu anderem Kirchlichen Recht

(1) Die Vorschriften des Pfarreigesetzes sowie der Stiftungsordnung bleiben von dieser Ordnung unberiihrt.

(2) Sollte einer unter dieser Ordnung getroffene Regelung im Widerspruch zu Vorgaben des Pfarreigesetzes
oder der Stiftungsordnung stehen, sind das Pfarreigesetz und die Stiftungsordnung vorrangig anzuwenden.
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§15
Inkrafttreten, Aullerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten auBler Kraft:

1. die Dienstordnung fiir die Verrechnungsstellen fiir Katholische Kirchengemeinden (VStDo) vom
8. Dezember 1988 (ABI. 1989, S. 13) zuletzt gedndert am 3. August 2001 (ABI. S. 98) einschlieBlich
aller auf ihr beruhenden rechtsgeschéftlichen Vereinbarungen,

2. die Gebiihrenordnung fiir die Verrechnungsstellen (GOV) vom 8. Dezember 1988 (ABIL 1989, S. 13),
zuletzt gedndert am 7. Dezember 2016 (ABI. S. 446),

3. die Richtlinien fiir Verwaltungsbeauftragte in der Erzdiozese Freiburg vom 11. April 2013 (ABI. S. 56).

£ hple

Erzbischof Stephan Burger

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

Nr. 1333
Statut des Diozesanen Verwaltungsdienstes
der Erzdiozese Freiburg (Verwaltungsdienststatut — VDSt)

Fiir den Didzesanen Verwaltungsdienst der Erzdiozese Freiburg wird folgendes Statut gemal can. 94 § 3 CIC
erlassen:

§1
Status

(1) Der Didzesane Verwaltungsdienst der Erzdidzese Freiburg (Verwaltungsdienst) ist eine unselbstindige
Einrichtung der Erzdidzese Freiburg.
(2) Der Verwaltungsdienst untersteht unmittelbar dem Erzbischoflichen Ordinariat.

(3) Der Verwaltungsdienst hat seinen Sitz in Freiburg.

§2
Aufgaben

(1) Der Verwaltungsdienst ibernimmt fiir die geméf §§ 1 und 2 der Verwaltungsdienstleistungsordnung ihm
angeschlossenen Kirchengemeinden und den von diesen verwalteten Rechtstragern gemil} § 4 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 des Pfarreigesetzes die folgenden Aufgaben:

1. die Kassen-, Buch- und Rechnungsfiihrung,

2. die Errechnung und Zahlbarmachung der Entgelte der Mitarbeitenden einschlieBlich der Pfarreiokono-
minnen und Pfarreickonomen und ihrer Mitarbeitenden gemaf3 § 8 der Verwaltungsdienstleistungsordnung.

(2) Der Verwaltungsdienst kann ferner die folgenden Aufgaben tibernehmen:

1. die Kassen-, Buch- und Rechnungsfithrung der Erzdidzese Freiburg,

2. die Errechnung und Zahlbarmachung der Entgelte der Mitarbeitenden der Erzdiézese Freiburg sowie der
Personalfille, die der Erzdiozese Freiburg zur Abrechnung iibertragen sind.

(3) 1Der Verwaltungsdienst ist im Rahmen der ihm gemdB3 Absatz 1 iibertragenen Aufgaben und der dafiir
durch die Erzdidzese Freiburg vorgegebenen Systeme und Prozesse verpflichtet, Arbeitsauftrige der Kirchen-
gemeinden auszufiihren. »Satz 1 gilt flir die Referate gemél § 6 Absatz 1 entsprechend.

(4) 1Bei Zweifeln tliber die Zustiandigkeit des Verwaltungsdienstes oder seiner Referate entscheidet die Gesamt-
leitung nach § 7 im Benehmen mit den Pfarreiokonominnen oder Pfarreiokonomen. ,Konnen diese keine
Einigung erzielen, sind die fiir Finanzen und Personal zustindigen Hauptabteilungen des Erzbischoflichen
Ordinariates anzurufen.

(5) Ob der Verwaltungsdienst Aufgaben gemily Absatz 2 iibernimmt, entscheidet der Ordinarius.



Amtsblatt der Erzdiozese Freiburg Nr. 18 vom 16. Dezember 2025 3373

§3
Rechtsstellung der Mitarbeitenden, Stellenbewirtschaftung
(1) Die Mitarbeitenden des Verwaltungsdienstes einschlieBlich dessen Leitung und deren Stellvertretung
stehen in einem Dienst- oder Beamtenverhiltnis mit der Erzdidzese Freiburg.

(2) Die Stellenbewirtschaftung tibernimmt die Gesamtleitung gemélB § 7.

§4

Finanzierung der Titigkeit fiir die Kirchengemeinden

1Der Verwaltungsdienst wird in dem Mafle, in dem er fiir die Kirchengemeinden titig wird, aus dem den
Kirchengemeinden zustehenden Anteil am Kirchensteueraufkommen finanziert. ;Néheres regelt die Schliissel-
zuweisungs- und Bauforderfonds-Ordnung.

§5
Standorte

(1) Der Verwaltungsdienst kann auf dem Gebiet der Erzdiézese Freiburg Standorte einrichten und schlie3en.

(2) Uber die Einrichtung und SchlieBung von Standorten entscheidet die Gesamtleitung gemiB § 7 im Einver-
nehmen mit den fiir Personal und Finanzen zustindigen Hauptabteilungen des Erzbischoflichen Ordinariats.

(3) Die Koordination der Gebdudebewirtschaftung der Standorte obliegt der Gesamtleitung gemédll § 7 ge-
meinsam mit den jeweiligen Fachabteilungen des Erzbischoflichen Ordinariates.

§o6
Gliederung

(1) Der Verwaltungsdienst gliedert sich in zwei Referate:
1. Referat 1: Finanzbuchhaltung und Kassenfiihrung,
2. Referat 2: Personalabrechnung.

(2) Das Referat gemdll Absatz 1 Nummer 1 untersteht der fiir Finanzen, das Referat gemadll Absatz 1
Nummer 2 der fiir Personal zustdndigen Hauptabteilung im Erzbischoflichen Ordinariat.

§7

Gesamtleitung
(1) 1Die Referatsleitungen gemdl § 8 nehmen gemeinschaftlich die Gesamtleitung des Verwaltungsdienstes
wabhr. »Sie vertreten sich in dieser Funktion gegenseitig.
(2) Die Gesamtleitung triagt insbesondere die Verantwortung fiir:

1. die Gliederung des Verwaltungsdienstes gemil § 6,
2. die Organisation des Verwaltungsdienstes in referatsiibergreifenden Angelegenheiten.

(3) Die Gesamtleitung gibt sich eine Geschéftsordnung, die der Genehmigung des Ordinarius bedarf.

(4) Ist die Gesamtleitung nicht vollstindig besetzt oder sind die Mitglieder der Gesamtleitung an der Aus-
iibung ihrer Funktion nicht nur voriibergehend verhindert, nehmen die fiir Finanzen und Personal zustindigen
Hauptabteilungen im Erzbischoflichen Ordinariat deren jeweilige Funktionen wahr.

§8

Referatsleitung

(1) 1Die Referate geméll § 6 Absatz 1 werden von Personen geleitet, die dem Erzbischoflichen Ordinariat
angehdren miissen. »Die Referatsleitungen werden durch die fiir Finanzen und Personal zustéindigen Hauptab-
teilungen im Erzbischoflichen Ordinariat bestimmt. ;Die Hauptabteilungen kénnen zur Wahrnehmung der
Referatsleitungen im Einvernehmen mit dem Ordinarius eigene Referate einrichten.

(2) \Die Referatsleitungen tragen insbesondere die Verantwortung fiir die Organisation ihres jeweiligen Refe-
rats. ;Hierzu erstellen sie insbesondere filir das von ihnen geleitete Referat jeweils

1. ein Organigramm,

2. einen Geschéftsverteilungsplan sowie

3. eine Geschiftsordnung.

(3) Die unter Absatz 2 genannten Regelungen bediirfen der Zustimmung der fiir Personal und Finanzen
zustidndigen Hauptabteilungen des Erzbischoflichen Ordinariates.
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§9
Teamleitung
(1) 1Fiir Standorte nach § 5 konnen je Referat Leitungskrifte (Teamleitungen) eingestellt werden. »Sie vertreten
in ihren Standorten die Referatsleitung ihres jeweiligen Bereichs.

(2) Uber die Einstellung der Teamleitungen entscheidet die jeweilige Referatsleitung im Einvernehmen mit
der jeweils fiir Finanzen oder Personal zustandigen Hauptabteilung im Erzbischoflichen Ordinariat.

§10
Berichterstattung

(1) 1Die Referatsleitungen berichten mindestens einmal jahrlich den zustéindigen Hauptabteilungen des Erz-
bischoflichen Ordinariates. »Sie legen hierzu eine Ubersicht iiber die Strategie mit langfristiger Ziel- und
Schwerpunktsetzung, wichtige Arbeitsergebnisse und das Arbeitsprogramm vor.

(2) Die Referatsleitungen berichten regelméfig den zustindigen Hauptabteilungen des Erzbischoflichen Ordi-
nariates tiber aktuelle Entwicklungen.

§ 11
Schlussbestimmungen

Von diesem Statut unberiihrt bleiben die Bestimmungen des Pfarreigesetzes sowie diejenigen der Stiftungsord-
nung.

§12
Inkrafttreten

Dieses Statut tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

Erzbischof Stephan Burger

) Nr. 1334
Ubergangsvorschrift zu Pensionsriickstellungen
im Rahmen der Versorgungslastenteilung

Artikel I
Ausgleichsanspruch, Saldierung mit beamtenrechtlicher Abfindung

(1) Samtliche zur Bildung von Pensionsriickstellungen erforderlichen Aufwendungen der Erzdiézese Freiburg
KdoR, die sich anlisslich der Ubernahme der aktiven Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten gemiB Arti-
kel II § 1 der Sechzehnten Verordnung zur Anderung beamtenrechtlicher Vorschriften zum Ubernahmestichtag
ergeben, sind von den Rechtsnachfolgern der jeweiligen Gesamtkirchengemeinden auszugleichen.

(2) Der Wert des auszugleichenden Aufwands gemiB Absatz 1 zum Ubernahmestichtag wird durch ein
versicherungsmathematisches Gutachten ermittelt.

(3) Aufwendungen des Rechtsnachfolgers der jeweiligen Gesamtkirchengemeinde aus der gemal Artikel II
§ 2 der Sechzehnten Verordnung zur Anderung beamtenrechtlicher Vorschriften ermittelten Abfindung sind
von dem gemaf Absatz 2 ermittelten Betrag in Abzug zu bringen.

(4) Ubersteigt der Betrag der gemiB Artikel II § 2 der Sechzehnten Verordnung zur Anderung beamtenrecht-
licher Vorschriften beamtenrechtlich ermittelten Abfindung den gemél Absatz 2 ermittelten Betrag, hat die
Erzdiozese Freiburg dem jeweiligen Rechtsnachfolger der Gesamtkirchengemeinde den iiberschiissigen Betrag
zuriickzuerstatten.

(5) 1Der Ausgleich ist bis zum 30. Juni 2026 durchzufiihren. ;Die Beteiligten konnen abweichende Zahlungs-
regelungen vereinbaren.
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Artikel I1
Inkrafttreten

Artikel I tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

£ hple

Erzbischof Stephan Burger

Nr. 1335
Ordnung zur Ausfiihrung der im Bereich der
Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung —
Pravention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjihrigen
und schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen (AROPriv)

Auf Grund der Ziffer 6 der Rahmenordnung — Privention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjdhrigen
und schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz, nachfolgend
,»,RO-Priavention genannt, werden folgende Ausfiihrungsbestimmungen erlassen:

Kapitel 1 — Begriffsbestimmungen
(zu Ziffer 1 der RO-Privention)

§1
Geltungsbereich
Die RO-Préavention, die Ordnung fiir den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjéhriger und schutz-
oder hilfebediirftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschiftigte im kirchlichen Dienst sowie diese
Ordnung gelten fiir die Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen selbstindig gefiihrten Stellen

a) der Erzdiozese Freiburg,

b) (weggefallen),

¢) der Pfarreien! und Kirchengemeinden sowie der Kirchenstiftungen,
d) (weggefallen),

e) des Caritasverbandes fiir die Erzdidzese Freiburg e.V. und dessen Gliederungen, soweit er bzw. sie
offentliche juristische Personen des kanonischen Rechts ist bzw. sind,

f)  der sonstigen dem Erzbischof unterstellten 6ffentlichen juristischen Personen des kanonischen Rechts,

g) der sonstigen kirchlichen Rechtstriger, unbeschadet ihrer Rechtsform, die der bischoflichen Gesetz-
gebungsgewalt unterliegen, insbesondere auch der katholischen Jugend- und Erwachsenenverbénde,

h) sonstige kirchliche Rechtstriger, die nicht der bischoflichen Gesetzgebungskompetenz unterliegen, wenn
sie sich zur Anwendung der RO-Prévention einschlieBlich deren di6zesanen Ausfiihrungsbestimmungen
verpflichtet haben.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) 1Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen angestellte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Sinne von Ziffer 1.2 der RO-Prdvention sind solche Personen, die in ver-
gleichbarer Weise in die Arbeitsorganisation des jeweiligen kirchlichen Rechtstriagers wie eigene Beschéftigte
integriert sind. >Fiir diese Personen gelten die Regelungen der RO-Pravention sowie dieser Ordnung. sSofern
die fehlende Dienstgebereigenschaft des kirchlichen Rechtstragers einer Umsetzung der RO-Privention oder
dieser Regelung entgegensteht, hat der kirchliche Rechtstriger auf entsprechende Vereinbarungen mit dem
Drittunternehmen hinzuwirken, die ein moglichst vergleichbares Schutzniveau bewirken, beispielsweise indem
das Drittunternehmen die Umsetzung tibernimmt.

(2) Einem besonderen Macht- und Abhéngigkeitsverhéltnis unterworfen im Sinne der Ziffer 1.4 Unterabsatz 3
der RO-Prévention sind insbesondere folgende Personen:
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a) Personen in Berufsausbildungsverhéltnissen,

b) Beschiftigte in Werkstitten fiir Menschen mit Behinderung und vergleichbaren Einrichtungen nach § 221
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,

¢) Personen in Mallnahmen oder Arbeitsverhiltnissen der Beschiftigungsforderung nach dem Zweiten und
Dritten Buch Sozialgesetzbuch,

d) Personen mit herausfordernden Lebenssituationen in Unterstiitzungs- und Beratungsangeboten,

e) Freiwillige im Freiwilligendienst (insbesondere Freiwilliges Soziales oder Okologisches Jahr, Bundesfrei-
willigendienst, Europdischer Freiwilligendienst, Internationaler Jugendfreiwilligendienst, Européisches
Solidaritétskorps),

f)  Praktikantinnen und Praktikanten,
g) Volontirinnen und Volontédre.

Kapitel 2 — Institutionelles Schutzkonzept
(zu Ziffer 3 der RO-Priivention)

§3
Schriftliche Erklirung, Veroffentlichung, Einarbeitung in die Arbeitsgrundlagen der Organisation
(1) iDie kirchlichen Rechtstriger dokumentieren ihre Verpflichtung auf die Einhaltung der Inhalte des Institu-
tionellen Schutzkonzeptes in einer schriftlichen Erklérung und verdffentlichen diese im jeweiligen Arbeitsbe-
reich in geeigneter Form. »Sie tragen ferner dafiir Sorge, dass die mit der Prdvention gegen sexualisierte
Gewalt verbundenen Anforderungen und Standards in die Leitbilder, Konzeptionen und Regelwerke ihrer
Organisation eingearbeitet werden.

(2) Als weitere MaBnahme zur Stirkung von Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebediirftigen
Erwachsenen im Sinne von Satz 1 der Ziffer 3.7 der RO-Privention ist in piddagogischen Einrichtungen ein
sexualpddagogisches Konzept zu erarbeiten.

Abschnitt 1 — Allgemeines zur personlichen Eignung
(zu Ziffer 3.1 der RO-Privention)

§4
Personliche Eignung
(1) Die kirchlichen Rechtstréger tragen Verantwortung dafiir, dass nur Personen im Rahmen ihrer dienstlichen
oder ehrenamtlichen Tétigkeit Minderjéhrige oder schutz- oder hilfebediirftige Erwachsene beaufsichtigen,
betreuen, erziehen, unterrichten, ausbilden oder pflegen oder sonst auf Grund der Art ihrer Tatigkeit mit diesen
vergleichbaren Kontakt haben, die neben der erforderlichen fachlichen auch iiber die personliche Eignung
verfiigen.

(2) Personen, die rechtskréftig wegen einer Straftat nach dem 13. Abschnitt des Strafgesetzbuches, nach
§§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 184k, 1841, 201a Absatz 3, 225, 232 bis
233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuches oder wegen anderer sexualbezogener Straftaten verurteilt wor-
den sind, diirfen im Rahmen ihrer dienstlichen oder ehrenamtlichen Téatigkeit Minderjéhrige und schutz- oder
hilfebediirftige Erwachsene weder beaufsichtigen, betreuen, erziehen, unterrichten, ausbilden oder pflegen
noch sonst auf Grund der Art ihrer Tatigkeit mit diesen vergleichbaren Kontakt haben.

§5
Anwendung auf Dritte
(zu Ziffer 3.1.3 der RO-Privention)

(1) Fiir eine analoge Anwendung im Sinne der Ziffer 3.1.3 der RO-Privention ist die bloBe Uberlassung von
Réumen im Rahmen eines Miet- oder dhnlichen Rechtsverhiltnisses nicht ausreichend.

(2) Eine analoge Anwendung kann insbesondere dadurch erfolgen, dass vertragliche Vereinbarungen mit dem
Dienstleister getroffen werden, die diesen dazu verpflichten, nach der RO-Priavention vorgeschriebene Schutz-
mafBnahmen (insbesondere Schulung von Mitarbeitenden, Einholung von erweiterten Fiihrungszeugnissen und
Erkldrungen zum grenzachtenden Umgang) bei seinen Beschiftigten durchzufiihren.

§6
Dokumentation der personenbezogenen Mallnahmen
(1) 1Die Dokumentation der personenbezogenen SchutzmalBnahmen erfolgt bei Personen, die in einem Kleri-
ker-, Arbeits-, Gestellungs-, Kirchenbeamten- oder sonstigen Dienstverhéltnisses stehen, in der Personalakte
des jeweiligen Beschéftigten. ;Dafiir sind folgende Dokumente zur Personalakte zu nehmen:
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a) Dokumentation iiber die Priifung der Vorlagepflicht eines erweiterten Filihrungszeugnisses nach § 8,
sofern nach § 7 kein erweitertes Fithrungszeugnis vorzulegen ist.

b) Dokumentation iiber die Einsichtnahme in das erweiterte Fiihrungszeugnis nach § 11 Absatz 3 bzw. die
Bescheinigung nach § 12 Absatz 3; diese ist mit besonderer Sicherung (bei Papierakten im verschlossenen
Umschlag) in der Personalakte zu verwahren.

¢) 1Sofern das Fithrungszeugnis relevante Eintrdge im Sinne des § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch
enthilt, ist eine Kopie dieses Zeugnisses mit besonderer Sicherung (bei Papierakten im verschlossenen
Umschlag) zusammen mit der Dokumentation iiber die Einsichtnahme nach § 11 Absatz 3 in der Perso-
nalakte zu verwahren und das Zeugnis der betreffenden Person zuriickzugeben, soweit nicht einschligige
rechtliche Bestimmungen die Auftbewahrung erfordern.

:Enthélt das Fiihrungszeugnis keine relevanten Eintrdge im Sinne des § 72a des Achten Buches Sozi-
algesetzbuch, ist das Zeugnis der bzw. des Mitarbeitenden zuriickzugeben, soweit nicht einschligige
rechtliche Bestimmungen die Aufbewahrung erfordern. sDer kirchliche Rechtstrager muss sicherstellen,
dass erweiterte Flihrungszeugnisse, die vorgelegt worden sind, von niemandem aufler der zur Priifung be-
rechtigten Stelle nach § 10 eingesehen werden kdnnen, es sei denn, eine andere gesetzliche Bestimmung
oder diese Ordnung erfordert dies. sBei Vorlage eines neuen erweiterten Fiihrungszeugnisses ist ein in
der Akte befindliches erweitertes Fiithrungszeugnis bzw. dessen Kopie und/oder die Dokumentation der
Einsichtnahme zu vernichten. sBefinden sich die Dokumente in einem verschlossenen Umschlag, ist
dieser ungeoffnet zu vernichten.

d) eine gegebenenfalls vorgelegte Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 7 Absatz 5.

e) die unterzeichnete Erklarung zum grenzachtenden Umgang nach § 13.

f) die unterzeichnete Selbstauskunftserkldarung nach § 14.

g) eine Mehrfertigung der Bescheinigungen iiber die Teilnahme an Praventionsschulungen nach Abschnitt 4.

(2) 1Bei ehrenamtlich Tétigen, fiir die keine Personalakte gefiihrt wird, erfolgt die Dokumentation in einer
Sammelakte, die entsprechend den Vorschriften fiir Personalakten vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen ist.
:Diese ist je Rechtstriger oder je Einrichtung zu fiihren. sDie Akte ist nach Namen in alphabetischer Reihen-
folge zu gliedern. 4In die Akte sind fiir jede Person aufzunehmen:

a) Dokumentation iiber die Priifung der Vorlagepflicht eines erweiterten Fiihrungszeugnisses nach § 8,
sofern nach § 7 kein erweitertes Fithrungszeugnis vorzulegen ist.

b) 1Dokumentation {iber die Einsichtnahme in das erweiterte Fiihrungszeugnis nach § 11 Absatz 3 bzw.
die Bescheinigung nach § 12 Absatz 3. ;Die Aufbewahrung des erweiterten Flihrungszeugnisses erfolgt
nur dann, wenn diese fiir den jeweiligen kirchlichen Rechtstridger durch einschligige rechtliche Bestim-
mungen vorgeschrieben ist. ;Absétze 1 Buchstabe b und 4 gelten entsprechend.

¢) Eine gegebenenfalls vorgelegte Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 7 Absatz 5.
d) Die unterzeichnete Erkldrung zum grenzachtenden Umgang nach § 13.
e) Eine Mehrfertigung der Bescheinigungen iiber die Teilnahme an Praventionsschulungen nach Abschnitt 4.

(3) 1Fiir Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunternehmen angestellte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 2 Absatz 1 gelten Absétze 1 und 4 entsprechend. ;Wird fiir diese keine
Personalakte gefiihrt, erfolgt die Dokumentation in einer Sammelakte, die entsprechend den Vorschriften fiir
Personalakten vor unbefugtem Zugriff zu schiitzen ist. sAbsdtze 2 Satz 2 bis 4 und 4 gelten entsprechend.

(4) 1Die besondere Sicherung nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b und ¢ kann auch dadurch erfolgen, dass die
Dokumentation iiber die Einsichtnahme und ein erweitertes Fiihrungszeugnis oder dessen Kopie getrennt von
der restlichen Personalakte (Personalgrundakte) bei der fiir die Priifung des erweiterten Fithrungszeugnisses
zustindigen Stelle nach § 10 aufbewahrt wird, so dass nur die Mitarbeitenden dieser Stelle Zugriff haben.
:Die Unterlagen sind Teil der Personalakte (Personalteilakte). 3In die Personalgrundakte ist der Vermerk nach
§ 11 Absatz 6 Satz 5 aufzunehmen und dabei auf die Existenz und den Aufbewahrungsort der Personalteilakte
hinzuweisen.

Abschnitt 2 — Erweitertes Fiihrungszeugnis
(zu Ziffer 3.1.1 der RO-Privention)

§7
Vorlagepflicht
(1) 1Zur Erfiillung ihrer Verpflichtung aus § 4 haben sich kirchliche Rechtstrdger im Rahmen der gesetzli-
chen und arbeitsrechtlichen Vorschriften von Beschéiftigten und ehrenamtlich titigen Personen im Sinne
von Ziffer 1.2 der RO-Priavention, die in ihrer dienstlichen oder ehrenamtlichen Tatigkeit Minderjdhrige
oder schutz- oder hilfebediirftige Erwachsene beaufsichtigen, betreuen, erziehen, unterrichten, ausbilden oder
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pflegen oder sonst auf Grund der Art ihrer Tatigkeit mit diesen vergleichbaren oder regelméBigen Kontakt
haben, vor Beginn der Tatigkeit und dariiber hinaus im Abstand von fiinf Jahren ab dem Ausstellungsdatum
ein erweitertes Flihrungszeugnis nach § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen.
»Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt insbesondere fiir alle Priester und Diakone sowie fiir die Beschiftigten und
ehrenamtlich tatigen Personen im Sinne von Ziffer 1.2 der RO-Préavention in der Téatigkeit als

a) Pastoral- und Gemeindereferentinnen bzw. Pastoral- und Gemeindereferenten sowie Pastoral- und
Gemeindeassistentinnen bzw. Pastoral- und Gemeindeassistenten,

b) Religionslehrerinnen bzw. Religionslehrer im Dienst der Erzdidzese Freiburg,

¢) Bildungs- und Jugendreferentinnen bzw. Bildungs- und Jugendreferenten,

d) Beschiftigte und ehrenamtlich tdtige Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe einschlielich Jugend-
gruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter und Betreuungspersonen auf Jugendfreizeiten, bei Bildungs-
mafnahmen mit Ubernachtung,

e) Beschiftigte und ehrenamtlich titige Personen in Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes,

f) Kindergartengeschiftsfiithrerinnen bzw. Kindergartengeschiftsfiihrer,

g) Familien-, Lebens- und Erziehungsberaterinnen bzw. Familien-, Lebens- und Erziehungsberater, sofern
sie Tatigkeiten im Sinne des Satzes 1 ausiiben,

h) Lehrkréifte und sonstige Beschiftigte an Schulen in kirchlicher Tragerschaft,

i)  Leiterinnen bzw. Leiter von Kinder- und Jugendchoren und Kinder- und Jugendbands,

j)  Kirchenmusikerinnen bzw. Kirchenmusiker, sofern nach Satz 1 ein entsprechender Kontakt gegeben ist,

k) Mesnerinnen bzw. Mesner,

1) Hausmeisterinnen bzw. Hausmeister, sofern nach Satz 1 ein entsprechender Kontakt gegeben ist,

m) Pfarrsekretdrinnen bzw. Pfarrsekretére, sofern nach Satz 1 ein entsprechender Kontakt gegeben ist,

n) Beschiftigte und ehrenamtlich téitige Personen in Pflegeeinrichtungen,

o) Freiwillige im Freiwilligendienst (insbesondere Freiwilliges Soziales oder Okologisches Jahr, Bundesfrei-
willigendienst), sofern nach Satz 1 ein entsprechender Kontakt gegeben ist,

p) Mitglied in einem Multiprofessionellen Team,

q) Préiventionsbeauftragte bzw. Praventionsbeauftragter, Praventionsfachkriafte und Ansprechpersonen fiir
Pravention gegen sexualisierte Gewalt gemif §§ 19 bis 21.

sDie Verpflichtung nach Satz 1 gilt auch fiir die unmittelbaren Dienstvorgesetzten der Beschiftigten gemél
Satz 1 und Satz 2 und fiir die zum Ehrenamt beauftragenden Personen der ehrenamtlich tdtigen Person gemal
Satz 1 und Satz 2.

(2) Von der Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Fiihrungszeugnisses sind Schiilerpraktikantinnen und Schii-
lerpraktikanten und Personen, die in vergleichbarer Weise kurzzeitig, nicht regelméfig und unter Anleitung
tatig sind, ausgenommen.

(3) Fir Religionslehrerinnen bzw. Religionslehrer im Dienst der Erzdidzese Freiburg und fiir Lehrkréfte
an Katholischen Freien Schulen erfolgt eine wiederholte Anforderung des erweiterten Fiithrungszeugnisses
abweichend von Absatz 1 Satz 1 entsprechend den fiir die Lehrkréfte des Landes Baden-Wiirttemberg jeweils
geltenden Verfahrensbestimmungen.

(4) Weitere Vorlagepflichten, die sich aus staatlichen Rechtsvorschriften, insbesondere § 72a des Achten
Buches Sozialgesetzbuch, oder sonstigen den jeweiligen kirchlichen Rechtstrager bindenden rechtlichen
Bestimmungen ergeben, bleiben unberiihrt.

(5) iKleriker, die ihr kirchliches Amt wihrend der fiinf Jahre vor dem Zeitpunkt, zu dem nach Absatz 1
ein erweitertes Filhrungszeugnis vorzulegen ist, fiir mindestens drei Monate im Ausland ausgeiibt haben,
haben zusiétzlich zum erweiterten Fiihrungszeugnis eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des jeweiligen
Inkardinationsordinarius vorzulegen. »Absétze 1 bis 3 sowie §§ 9 und 10 gelten entsprechend. ;Weigert sich
der jeweilige Inkardinationsordinarius, eine entsprechende Bescheinigung vorzulegen, so ist dies glaubhaft zu
machen.

§8
Priifung der Vorlagepflicht
(1) 1Vor der erstmaligen Ubertragung einer Titigkeit an Beschiiftigte oder ehrenamtlich titige Personen nach
Ziffer 1.2 der RO-Priavention und bei jeder Tatigkeitsdnderung hat der Rechtstridger zu priifen, ob fiir die
Tétigkeit eine Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Fiihrungszeugnisses nach § 7 Absatz 1 Satz 1 besteht.
:Die Priifung erfolgt durch die bzw. den (in der Regel unmittelbaren) Vorgesetzten bzw. bei Ubertragung
einer ehrenamtlichen Tétigkeit durch die fiir die Beauftragung der ehrenamtlichen Tatigkeit verantwortliche
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Person jeweils unter Zuhilfenahme des Priifungsschemas der Anlage 1 zu dieser Ordnung. ;Die Priifung ist
entsprechend der Regelung des § 6 zu dokumentieren.

(2) Bei Kldrungsbedarf im Blick auf das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 7 Absatz 1 hat sich
die bzw. der unmittelbare Vorgesetzte bzw. die flir die Beauftragung der ehrenamtlichen Tétigkeit verantwort-
liche Person an eine in Praventionsangelegenheiten besonders qualifizierte Person nach Kapitel 3 zu wenden.

(3) 1Wird im Rahmen der Priifung festgestellt, dass eine Vorlagepflicht nicht besteht, ist jeweils nach fiinf Jah-
ren erneut die Vorlagepflicht zu priifen. ;Hierfiir gelten Absatz 1 Sitze 2 und 3 sowie Absatz 2 entsprechend.

§9
Anforderung und Vorlage des erweiterten Fiithrungszeugnisses
(1) 1Der jeweilige kirchliche Rechtstrager fordert das erweiterte Fithrungszeugnis bei den in seinem Bereich
titigen vorlagepflichtigen Personen durch schriftliche Aufforderung im Sinne des § 30a Absatz 2 des Bun-
deszentralregistergesetzes an. Unter Vorlage der Aufforderung hat die vorlagepflichtige Person bei der fiir
sie zustindigen Meldebehorde ein erweitertes Fithrungszeugnis zur Ubersendung an die Privatadresse zu
beantragen.

(2) \Die Beantragung bei der Meldebehorde nach Absatz 1 Satz 2 entfdllt, wenn die vorlagepflichtige Person
bereits iiber ein zur Vorlage bei einem anderen Rechtstriger beantragtes erweitertes Fiihrungszeugnis oder eine
beglaubigte Kopie eines solchen verfiigt. »Das erweiterte Fithrungszeugnis darf bei Vorlage nicht alter als drei
Monate sein.

(3) 1Das erweiterte Fiihrungszeugnis oder eine beglaubigte Kopie hiervon ist von der vorlagepflichtigen Person
unter Beachtung der Verfahrensvorschriften (§ 11 Absatz 1) nach Erhalt unverziiglich an die fiir die Priifung
zustiandige Stelle nach § 10 weiterzuleiten. .Das erweiterte Fiihrungszeugnis bzw. das der beglaubigten Kopie
zugrundeliegende erweiterte Fithrungszeugnis darf nicht élter als drei Monate sein, wenn es dort eingeht.

§10
Zustindigkeit fiir die Priifung des erweiterten Fithrungszeugnisses

(1) 1Kirchliche Rechtstriager im Geltungsbereich dieser Ordnung bestimmen die Stelle, welche die Priifung des
erweiterten Fiithrungszeugnisses vornimmt. >Sie kdnnen mit anderen kirchlichen Rechtstrigern eine gemein-
same Priifstelle errichten. ;Diese Priifstelle hat die Aufgabe, die erweiterten Fiihrungszeugnisse einzusehen,
die Einsichtnahme zu dokumentieren und das Ergebnis der Priifung der zustidndigen Stelle nach § 11 Absatz 4
und 5 mitzuteilen.

(2) 1Fir Dienststellen, Einrichtungen und sonstige selbstéindig gefiihrte Stellen der Erzdiézese Freiburg wird
eine zentrale Priifstelle im Erzbischoflichen Ordinariat eingerichtet. ;Die Rechtstrager nach § 1 Buchstabe ¢
konnen sich der zentralen Priifstelle anschlieen. 3Sie haben dies sechs Monate vorher dem Erzbischoflichen
Ordinariat anzuzeigen. ;Die Rechtstrdger nach § 1 Buchstabe f und g konnen sich mit Einverstdndnis des
Erzbischoflichen Ordinariats der zentralen Priifstelle anschlieflen.

(3) Die kirchlichen Rechtstriger tragen Verantwortung dafiir, dass nur Personen mit der Priifung von erwei-
terten Fithrungszeugnissen beauftragt werden, die {iber griindliche Kenntnisse im Datenschutzrecht verfiigen
und dariiber hinaus von ihrer Personlichkeit die fiir diese Aufgabe zu erwartende Integritit besitzen, insbeson-
dere die fiir die personliche Eignung nach § 4 geforderten Voraussetzungen erfiillen.

(4) Es diirfen keine Personen beauftragt werden, die innerhalb ihres Zustdndigkeitsbereichs in der Perso-
nalverwaltung Dienstvorgesetztenfunktion wahrnehmen, zur selbstindigen Entscheidung iiber Einstellungen,
Anstellungen oder Kiindigungen befugt sind oder die flir die Beauftragung der ehrenamtlichen Tatigkeit
verantwortlich sind.

§ 11
Verfahren

(1) 1Ein vorzulegendes erweitertes Fiihrungszeugnis wird von der oder dem Vorlagepflichtigen in einen mit
seinem Namen und dem Vermerk: ,,Inhalt: Erweitertes Fithrungszeugnis® versehenen Umschlag gelegt. ;Dieser
Umschlag ist zu verschlieBen; zur Offnung ist nur die fiir die Priifung des erweiterten Fiihrungszeugnisses
zusténdige Stelle nach § 10 berechtigt. ;Der Umschlag ist in einem weiteren verschlossenen Umschlag an die
gemdf § 10 zustindige Stelle zur Priifung zu iibersenden. 4sDie Verfahrensschritte nach den Sétzen 1 bis 3 sind
der oder dem Vorlagepflichtigen im Aufforderungsschreiben (§ 9 Absatz 1) mitzuteilen.

(2) \Die fiir die Priifung nach § 10 zustindige Stelle stellt fest, ob das erweiterte Fithrungszeugnis Eintra-
gungen enthélt, die im Hinblick auf die Pravention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjdhrigen und schutz-
oder hilfebediirftige Erwachsene relevant sind. »In diesem Sinne relevant sind nur Eintragungen von Straftaten
nach den in § 72a Absatz 1 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten Straftatbestinden. ;Bei
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der Uberpriifung hat die fiir die Priifung zustéindige Stelle dafiir zu sorgen, dass nur die jeweils befassten
Mitarbeitenden in das erweiterte Fiihrungszeugnis Einsicht nehmen kdnnen.

(3) 1Die fiir die Priifung zusténdige Stelle hat schriftlich zu dokumentieren,

1. wessen erweitertes Fiihrungszeugnis sie eingesehen hat,

2. wann das erweiterte Fithrungszeugnis ausgestellt worden ist,

3. wann die Einsichtnahme erfolgt ist und

4. ob gemil Absatz 2 Satz 2 relevante Eintragungen in dem erweiterten Fithrungszeugnis enthalten sind,
5

. bei Beschiftigten, die in einem Kleriker-, Arbeits-, Gestellungs-, Kirchenbeamten- oder sonstigen Dienst-
verhéltnis stehen, welche gemall Absatz 2 Satz 2 relevanten Eintragungen in dem erweiterten Fithrungs-
zeugnis enthalten sind.

»Eine Mehrfertigung der Dokumentation ist bei der fiir die Priifung zustdndigen Stelle aufzubewahren.

(4) iIm Falle der Feststellung einer gemdll Absatz 2 Satz 2 relevanten Eintragung hat die fiir die Priifung
zustindige Stelle sofort den kirchlichen Rechtstrager iiber die nach Absatz 3 dokumentierten Sachverhalte
zu informieren. ;Der kirchliche Rechtstrager hat die betreffende Person unverziiglich von der Wahrnehmung
von Aufgaben nach § 4 Absatz 1 auszuschlieBen. ;Das weitere Verfahren richtet sich nach der Ordnung
fiir den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjdhriger und schutz- oder hilfebediirftiger Erwachsener
durch Kleriker und sonstige Beschéftigte im kirchlichen Dienst oder nach vergleichbaren von der Deutschen
Bischofskonferenz anerkannten Vorgaben und den einschldgigen gesetzlichen Bestimmungen.

(5) 1Etwaige im erweiterten Fiihrungszeugnis enthaltene Eintragungen, die nicht auf Straftaten nach den in
§ 72a Absatz 1 Satz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch genannten Straftatbestinden beruhen, sind nicht
Zweck der Datenerhebung und unterliegen somit grundsétzlich einem Verwertungsverbot. ;Die Verarbeitung
fiir einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist
nur zuldssig, wenn die Voraussetzungen des § 6 Absatz 2 Buchstabe f, g oder h des Kirchlichen Datenschutz-
gesetzes vorliegen. sDie nach § 10 fiir die Priifung zustdndige Stelle hat daher Eintrige im erweiterten Fiih-
rungszeugnis gemif der Sdtze 1 und 2, die nicht eindeutig einem Verwertungsverbot unterliegen, schriftlich zu
dokumentieren und im verschlossenen Umschlag mit dem Hinweis ,,Uberpriifung Verwertungsverbot — streng
vertraulich® in einem weiteren verschlossenen Umschlag direkt zu senden an:

Erzbischofliches Ordinariat Freiburg
Zentrale Priifstelle Fithrungszeugnisse
Schoferstraf3e 2
79098 Freiburg

aDie Zentrale Priifstelle im Erzbischoflichen Ordinariat leitet den verschlossenen Umschlag an die Stelle zur
Uberpriifung von Verwertungsverboten weiter. sDie Stelle zur Uberpriifung von Verwertungsverboten teilt das
Ergebnis der Zentralen Priifstelle schriftlich mit. sDieses wird von der Zentralen Priifstelle unverziiglich an die
fuir die Priifung zusténdige Stelle weitergeleitet.

(6) 1Die Dokumentation geméll § 11 Absatz 3 ist von der flir die Priifung zustindigen Stelle in einem ver-
schlossenen Umschlag an die personalverwaltende Stelle zu tibersenden. .Im Falle einer relevanten Eintragung
im Sinne des § 72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist zusétzlich die Kopie des erweiterten Fiihrungs-
zeugnisses beizufiigen. ;Dieser verschlossene Umschlag wird mit dem Namen und dem Geburtsdatum der vor-
lagepflichtigen Person, dem Vermerk ,,Vorlagepflicht erweitertes Fithrungszeugnis®, dem Ausstellungsdatum
des Fiihrungszeugnisses und dem Datum der Einsichtnahme gekennzeichnet. sDiesen Umschlag tibersendet die
fir die Prifung zustindige Stelle in einem weiteren Umschlag an die personalverwaltende Dienststelle der
vorlagepflichtigen Person. sAbweichend von den Sétzen 1 bis 4 iibersendet die fiir die Priifung zustdndige
Stelle in den Féllen des § 6 Absatz 4 lediglich einen Vermerk an die personalverwaltende Dienststelle, der den
Namen und das Geburtsdatum der vorlagepflichtigen Person, den Vermerk ,,Vorlagepflicht erweitertes Fiih-
rungszeugnis®, das Ausstellungsdatum des Fiihrungszeugnisses und das Datum der Einsichtnahme auffiihrt.

§12
Mehrere Titigkeiten

(1) 1Ubt eine Person mehrere Titigkeiten aus, fiir die nach § 7 ein erweitertes Fiihrungszeugnis vorzulegen ist,
oder dndert sich die Tétigkeit, kann ein eingesehenes erweitertes Flihrungszeugnis berticksichtigt werden. 2Die
nichste Einsichtnahme in ein erweitertes Fithrungszeugnis hat spitestens fiinf Jahre nach dem Ausstellungs-
datum des eingesehenen erweiterten Fithrungszeugnisses zu erfolgen.

(2) 1Ubt eine Person bei verschiedenen kirchlichen Rechtstrigern Titigkeiten aus, fiir die nach § 7 ein erweiter-
tes Fiihrungszeugnis vorzulegen ist, kann statt der Durchfithrung des Verfahrens nach § 9 Absatz 1 Satz 2, 2
und 3 und § 11 entsprechend der Absitze 3 bis 6 vorgegangen werden. »Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
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(3) Die vorlagepflichtige Person beantragt unter Verwendung des Formulars der Anlage 4 zu dieser Ordnung
unverziiglich bei der Stelle nach § 10, bei der ein erweitertes Fiihrungszeugnis zur Einsicht vorgelegt wurde,
die Ubersendung einer Kopie der Dokumentation der Einsichtnahme.

(4) Die in Absatz 3 genannte Stelle tibersendet unter Bezugnahme auf das Verfahren bei Tétigkeiten bei
verschiedenen Rechtstridgern eine Kopie der Dokumentation der Einsichtnahme an die personalverwaltende
Dienststelle, sofern das Ausstellungsdatum des eingesehenen erweiterten Fithrungszeugnisses lingstens fiinf
Jahre zurtickliegt.

(5) 1Die Stelle nach Absatz 3 hat schriftlich zu dokumentieren, ob, wann und an wen eine Kopie der Dokumen-
tation der Einsichtnahme versandt wurde. ;Die Dokumentation ist bei der fiir die Priifung zusténdigen Stelle
aufzubewahren.

(6) § 11 Absatz 4, 5 und 6 Satz 1 und 3 bis 5 gelten entsprechend.

Abschnitt 3 — Erkldrung zum grenzachtenden Umgang, Verhaltenskodex, Selbstauskunftserklirung
(zu Ziffern 3.1.2 und 3.2 der RO-Privention)

§13
Verhaltenskodex (zu Ziffer 3.2 der RO-Priivention)

(1) Der Verhaltenskodex umfasst einen Allgemeinen Teil entsprechend der Anlage 2 Buchstabe A zu dieser
Ordnung sowie einen Spezifischen Teil entsprechend Anlage 2 Buchstabe B zu dieser Ordnung und ist Teil der
Erkldrung zum grenzachtenden Umgang.

(2) Erforderlich ist die Formulierung eines Spezifischen Teils des Verhaltenskodex fiir alle Handlungsfelder, in
denen ein besonderes Néhe-Distanz-Verhiltnis zwischen den beteiligten Personen besteht.

(3) 1Der Spezifische Teil ist im jeweiligen Arbeitsbereich im Hinblick auf dessen einrichtungs- oder organisa-
tionsspezifische Erfordernisse zu erstellen. »In ihm werden verbindliche Verhaltensregeln fiir den jeweiligen
Arbeitsbereich formuliert. ;Diese erginzen und konkretisieren den Allgemeinen Teil. sDer Spezifische Teil des
Verhaltenskodex soll verbindliche Verhaltensregeln fiir folgende Bereiche umfassen:

Gestaltung von Nihe und Distanz in besonders sensiblen Situationen,

Angemessenheit von Korperkontakt,

Umgangsregeln, Sprache, Wortwahl und Kleidung,

Beachtung der Intimsphire,

Zulassigkeit von Geschenken und Vergiinstigungen,

Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken,

DisziplinierungsmafBinahmen,

Angebote mit Ubernachtung, Nachtdienste und vergleichbare Situationen,

e A R e

Umgang mit Ubertretung des Verhaltenskodex.

sBei der inhaltlichen Gestaltung des Spezifischen Teils sollen die diesbeziiglich von der Erzdidzese Freiburg
sowie vom Caritasverband flir die Erzdidozese Freiburg e.V. autorisierten Materialien (Handreichungen,
Musterkodizes) Verwendung finden.

(4) \Der Spezifische Teil ist partizipativ zu erstellen. 2An der Entwicklung des Spezifischen Teils des Verhal-
tenskodex sind, soweit vorhanden, zu beteiligen:

1. Vertreterinnen und Vertreter des Dienstgebers,
2. Vertreterinnen und Vertreter der Leitung des Arbeitsbereichs,

3. die Mitarbeitendenvertretung oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, sonstige Vertreterinnen und
Vertreter der Mitarbeitenden sowie Vertreterinnen und Vertreter der ehrenamtlich tétigen Personen,

4. Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Zielgruppe des Angebots.

sMinderjihrige und/oder schutz- oder hilfebediirftige Erwachsene sowie deren gesetzliche Vertretung sollen
angemessen eingebunden werden. 4Der kirchliche Rechtstriger dokumentiert im Schutzkonzept, wer an der
Entwicklung mitgewirkt hat. sDer Spezifische Teil wird durch den kirchlichen Rechtstrager in Kraft gesetzt.

(5) Ein Exemplar des Spezifischen Teils ist der didzesanen Prdventionsbeauftragten bzw. dem diézesanen
Praventionsbeauftragten zuzuleiten und soll dariiber hinaus auch der Fachaufsicht fitlhrenden Stelle zugeleitet
werden.

(6) 1Der gesamte Verhaltenskodex wird in seiner jeweils geltenden Fassung in geeigneter Weise im jeweiligen
Arbeitsbereich bekannt gemacht, so dass von seinem Wortlaut neben den Mitarbeitenden und ehrenamtlich
Tétigen auch die Minderjdhrigen, die schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen sowie die Eltern oder sons-
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tigen Personensorgeberechtigten Kenntnis nehmen kdnnen. »Alle Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tétigen
erhalten ein gedrucktes Exemplar des fiir sie geltenden Verhaltenskodex. ;Er ist Gegenstand der regelméfigen
Schulungen. sDen Minderjahrigen, den schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen sowie den Eltern oder
sonstigen Personensorgeberechtigten ist auf Verlangen ein Exemplar auszuhiandigen.

(7) Bei nachtriiglichen Anderungen des Spezifischen Teils gelten die Absitze 3 bis 6 entsprechend.

§ 14
Verpflichtungserklirung zum Verhaltenskodex/Erklirung zum grenzachtenden Umgang
(zu Ziffer 3.2 der RO-Priavention)

(1) Die Verpflichtungserkldrung zum Verhaltenskodex gemil Ziffer 3.2 der RO-Priavention trdgt in der
Erzdiozese Freiburg den Namen ,,Erkldrung zum grenzachtenden Umgang*.

(2) 1Die Erkldrung zum grenzachtenden Umgang beinhaltet den Verhaltenskodex in seiner jeweils geltenden
Fassung. »Sie hat den aus Anlage 2 zu dieser Ordnung ersichtlichen Wortlaut und beinhaltet einen Allgemeinen
Teil (Teil A) und einen Spezifischen Teil (Teil B), der vom Rechtstriager ergénzt wird. ;Beschiftigte haben die
Anlage 2a zu dieser Ordnung, ehrenamtlich Tétige die Anlage 2b zu dieser Ordnung und Honorarkréfte die
Anlage 2¢ zu dieser Ordnung zu unterzeichnen.

(3) 1Die Personen im Sinne von Ziffer 1.2 der RO-Prévention sind bei Personen, die in einem Kleriker-,
Arbeits-, Gestellungs-, Kirchenbeamten- oder sonstigen Dienstverhiltnis stehen, durch die Dienstvorgesetzte
oder den Dienstvorgesetzten, bei ehrenamtlich Tétigen von der zur ehrenamtlichen Tétigkeit und bei Honorar-
kréften von der zur Honorartétigkeit beauftragenden Person {iber den Inhalt und den Zweck sowie mdgliche
Sanktionen bei Nichteinhaltung bei Antritt der Tétigkeit zu informieren. ;Die Dienstvorgesetzten und die zur
ehrenamtlichen Tétigkeit oder Honorartatigkeit beauftragenden Personen kdnnen eine andere Person beauftra-
gen, die Information vorzunehmen. ;Auf die in den jeweils mafigebenden kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen?
normierte arbeitsrechtliche Verbindlichkeit hat die Dienstvorgesetzte oder der Dienstvorgesetzte Beschiftigte
ausdriicklich hinzuweisen.

§15
Selbstauskunftserklirung
(zu Ziffern 3.1.2 der RO-Privention)

(1) Kirchliche Rechtstriager haben sich vor Eingehen eines Kleriker-, Arbeits-, Gestellungs-, Kirchenbeamten-
oder sonstigen Dienstverhiltnisses von allen zukiinftigen Beschiftigten im Sinne von Ziffer 1.2 der
RO-Privention, die eine Tétigkeit im Sinne von § 7 Absatz 1 ausiiben sollen, eine unterzeichnete Selbstaus-
kunftserklarung vorlegen zu lassen.

(2) In der Selbstauskunftserklarung ist von der betreffenden Person zu erkliren, dass

1. sie nicht wegen einer Straftat im Sinne von § 4 Absatz 2 rechtskréftig verurteilt worden ist und gegen sie
auch nicht wegen des Verdachts einer solchen Straftat ein Strafprozess anhéngig ist oder ein Ermittlungs-
verfahren durchgefiihrt wird,

2. gegen sie keine kirchlichen Straf- oder sonstigen Mallnahmen wegen sexualisierter Gewalt ergangen sind
und auch keine Voruntersuchung eingeleitet worden ist,

3. sie sich verpflichtet, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts einer Straftat im Sinne
von § 4 Absatz 2 oder einer kirchlichen Voruntersuchung im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt dem
kirchlichen Rechtstrager hiervon unverziiglich Mitteilung zu machen,

4. gegen sie auch nicht im Ausland wegen eines Sexualdelikts ein Straf- oder Ermittlungsverfahren durchge-
fiihrt worden oder anhéngig ist.

(3) Die Selbstauskunftserkldarung hat dem Muster der Anlage 3 zu dieser Ordnung zu entsprechen.

(4) Bei ehrenamtlich Tatigen schlieft die Erkldrung zum grenzachtenden Umgang nach § 14 die Selbstaus-
kunftserklarung mit ein und muss nicht gesondert abgegeben werden.

Abschnitt 4 — Aus- und Fortbildung, Priventionsschulungen
(zu Ziffern 3.1.4 und 3.6 der RO-Priavention)

§ 16
Aus- und Fortbildung

iKirchliche Rechtstrager tragen Verantwortung dafiir, dass die Privention gegen sexualisierte Gewalt an
Minderjdhrigen und schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen integraler Bestandteil der Qualifizierung aller
Personen im Sinne von Ziffer 1.2 der RO-Prédvention ist. ;Die Verpflichtung nach Ziffer 3.1.4 der RO-Préven-
tion gilt neben der Erzdidzese Freiburg auch fiir alle weiteren kirchlichen Rechtstriger im Sinne des § 1.
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§17
Priaventionsschulungen

(1) :Die Praventionsschulungen sind arbeitsfeldbezogen zu definieren und dienen der Vermittlung grundle-
gender Information zum Thema sexualisierter Gewalt und der Sensibilisierung fiir ein fachlich adiquates
Nihe-Distanz-Verhiltnis in der Arbeit mit Minderjéhrigen und schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen.
»Die innere Haltung zu einem respektvollen und wertschitzenden Umgang mit Minderjdhrigen und schutz-
oder hilfebediirftigen Erwachsenen soll durch die Auseinandersetzung mit dem Verhaltenskodex und den in
Ziffer 3.6 der RO-Priavention genannten Themen gestirkt und weiterentwickelt werden. 3Das Ziel jeder Schu-
lung ist auch die Vermittlung von notigen Interventionsschritten, die zur Handlungssicherheit bei Vermutung
oder Verdacht auf sexualisierte Gewalt beitragen.

(2) 1Der Generalvikar erlédsst auf Vorschlag der bzw. des didzesanen Priventionsbeauftragten ein didzesanes
Curriculum fiir die Praventionsschulungen und die Qualifizierung nach §§ 18, 20 und 21. ,Das Curriculum
definiert die jeweiligen Schulungsinhalte, die Zielgruppen, den Schulungsumfang und gibt Handlungsempfeh-
lungen fiir Schulungsabldufe. ;Es trifft Regelungen iiber die Schulungsnachweise.

(3) 1Der kirchliche Rechtstriger priift, welche Art (z. B. Leitungsfunktion, Multiplikatorfunktion, pddago-
gische/pflegerische Tatigkeiten), Intensitdt und RegelmiBigkeit bei den Beschiftigten in der Arbeit mit Min-
derjihrigen und schutz- oder hilfebediirftigen Erwachsenen besteht. >Er entscheidet anhand des didzesanen
Curriculums, welche Beschiftigten in welchem Umfang geschult werden und hélt dies im institutionellen
Schutzkonzept fest.

(4) \Personen, die Téatigkeiten nach § 7 Absatz 1 ausfiihren, miissen mindestens alle fiinf Jahre an Fortbil-
dungsveranstaltungen in diesem Bereich teilnehmen. ;Die erste Schulung hat spétestens sechs Monate nach der
Einstellung bzw. Ubertragung von Tétigkeiten nach § 7 Absatz 1 zu erfolgen.

(5) Bei einem anderen Rechtstrager absolvierte Schulungen konnen anerkannt werden, sofern diese dem
didzesanen Curriculum entsprechen.

§18
Qualifikation von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

(1) 1Zur Durchfithrung der Schulungsmafinahmen sind dafiir ausgebildete Multiplikatorinnen bzw. Multiplika-
toren berechtigt. ;Die Ausbildung erfolgt unter Verantwortung der didzesanen Pridventionsbeauftragten bzw.
des didzesanen Priventionsbeauftragten oder in eigener Verantwortung des kirchlichen Rechtstrdgers im Ein-
vernehmen mit der di6zesanen Priventionsbeauftragten bzw. dem diézesanen Priaventionsbeauftragten.

(2) 1Personen, die anderweitig ausgebildet wurden oder als Fachkrifte z. B. in Beratungsstellen gegen sexuali-
sierte Gewalt arbeiten, konnen zur Durchfiihrung der Schulungsmafinahmen eingesetzt werden. .Die Anerken-
nung einer einschldgigen QualifizierungsmaBnahme sowie evtl. sentsprechender Vorerfahrungen erfolgt durch
die didzesane Priventionsbeauftragte bzw. den diozesanen Priventionsbeauftragten oder eine von dieser oder
diesem beauftragten Person.

Kapitel 3 — Koordinationsstelle, Priventionsfachkrifte, Ansprechpersonen
(zu Ziffern 3.5 und 4 der RO-Priivention)

§19
Priventionsbeauftragte bzw. Priventionsbeauftragter
(zu Ziffer 4 der RO-Priivention)

(1) 1Fiir die Erzdidzese Freiburg wird eine didzesane Praventionsbeauftragte bzw. ein didzesaner Praventions-
beauftragter bestellt, die bzw. der die Aufgaben einer Koordinationsstelle zur Priavention gegen sexualisierte
Gewalt wahrnimmt und insbesondere die diozesanen Aktivititen zur Pridvention gegen sexualisierte Gewalt
unterstiitzt, vernetzt und mit externen Fachstellen und fachkundigen Personen verbindet. ,Sie bzw. er kann die
Aufgaben nach Ziffer 4.4 der RO-Privention ganz oder teilweise an weitere qualifizierte Personen delegieren.

(2) 1Die Bestellung erfolgt durch den Erzbischof fiir einen Zeitraum von vier Jahren. ;Eine Wiederbestellung
ist moglich.

§20
Priaventionsfachkriifte
(zu Ziffer 3.5 der RO-Privention)

(1) Die Bezeichnung fiir die in Praventionsfragen geschulte Person gemaf Ziffer 3.5 der RO-Privention lautet
in der Erzdiozese Freiburg ,,Praventionsfachkraft®.
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(2) Die Praventionsfachkraft

a) unterstiitzt den kirchlichen Rechtstrager bei der Umsetzung der RO-Priavention und dieser Ordnung
sowie bei eigenen priventionspraktischen Bemithungen und verbindet diese mit externen Fachstellen und
fachkundigen Personen,

b) stellt eine Vernetzung mit lokalen kirchlichen und nichtkirchlichen Fachberatungsstellen gegen sexuali-
sierte Gewalt her,

c) fungiert als Ansprechperson fiir Beschéftigte, ehrenamtlich Tétige, Kinder, Jugendliche und schutz- oder
hilfebediirftige Erwachsene und deren Angehorige bei Fragen zur Pravention gegen sexualisierte Gewalt,

d) kennt die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und externe Beratungsstellen und infor-
miert dariber,

e) berit bei Planung, Organisation und Durchfiihrung von Praventionsprojekten und MaB3nahmen fiir Min-
derjahrige und schutz- oder hilfebediirftige Erwachsene aus Sicht der Pravention gegen sexualisierte
Gewalt,

f)  benennt aus praventionspraktischer Perspektive Fort- und Weiterbildungsbedarf,

g) ist Kontaktperson vor Ort fiir die didzesane Praventionsbeauftragte bzw. den diézesanen Priaventionsbe-
auftragten der Erzdidzese Freiburg,

h) fiihrt Schulungen nach § 17 durch, sofern die Voraussetzungen nach § 18 vorliegen.

(3) 1Als Praventionsfachkraft soll nach Moglichkeit eine Person bestellt werden, die eine pastorale, padago-
gische, psychologische oder beraterische Ausbildung bzw. Zusatzqualifikation abgeschlossen hat und {iber
Einblick in die Strukturen des kirchlichen Rechtstrdgers verfligt. »Zur Praventionsfachkraft kann nur bestellt
werden, wer an einer entsprechenden Qualifizierungsmafnahme nach dem didzesanen Curriculum teilgenom-
men hat.

(4) 1Der kirchliche Rechtstriger hat die didzesane Praventionsbeauftragte bzw. den didzesanen Préventionsbe-
auftragten der Erzdidzese Freiburg iiber die Bestellung schriftlich in Kenntnis zu setzen. »lst eine Person nach
§ 19 Absatz 1 Satz 2 entsprechend delegiert, ist diese in Kenntnis zu setzen.

(5) Fiir die Pfarreien bzw. Kirchengemeinden bestellt das Erzbischofliche Ordinariat die Praventionsfach-
kréfte, die in regionaler Zuordnung tétig sind und der bzw. dem didzesanen Praventionsbeauftragten fachlich
zugeordnet sind.

(6) 1Die regelméBige Begleitung, Beratung, Fortbildung und Koordination der Préventionsfachkrifte liegt im
Verantwortungsbereich der didzesanen Priaventionsbeauftragten bzw. des didzesanen Praventionsbeauftragten
oder in eigener Verantwortung des kirchlichen Rechtstriagers im Einvernehmen mit dieser bzw. diesem. ,Die
Praventionsfachkriafte werden regelméfig zu Austauschtreffen und kollegialer Beratung eingeladen. ;Der
kirchliche Rechtstrager tragt Sorge dafiir, dass die Prdventionsfachkraft mit hinreichender RegelméaBigkeit
an den Treffen teilnehmen kann.

(7) \Die Praventionsfachkrifte sind zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von ihren
sonstigen dienstlichen Verpflichtungen freizustellen. >Sie erhalten in angemessenem Umfang die Moglichkeit
zur Supervision. sUber die Angemessenheit entscheidet im Zweifel die bzw. der diézesane Praventionsbeauf-
tragte.

§21
Ansprechpersonen fiir Privention gegen sexualisierte Gewalt

(1) Jede Kirchengemeinde bestellt mindestens zwei ,,Ansprechpersonen fiir Pravention gegen sexualisierte
Gewalt“. ;Davon ist mindestens eine Person Teil des Seelsorgeteams und mindestens eine ehrenamtlich tétige
Person. 3;Deren Bezeichnung lautet ,,Ansprechpersonen fiir Priavention gegen sexualisierte Gewalt™. sNach
Moglichkeit soll die Tétigkeit von Personen unterschiedlichen Geschlechts ausgeiibt werden.

(2) 1Als Ansprechperson sollen nach Moglichkeit Personen bestellt werden, die eine pastorale, pddagogische,
psychologische oder beraterische Ausbildung bzw. Zusatzqualifikation abgeschlossen haben und iiber Einblick
in die Strukturen der Kirchengemeinde verfiigen. »Zur Ansprechperson kann nur bestellt werden, wer an einer
entsprechenden Qualifizierungsmafinahme teilnimmt.

(3) Die Kirchengemeinde hat die didzesane Priventionsbeauftragte bzw. den didzesanen Priventionsbeauf-
tragten iiber die Bestellung schriftlich in Kenntnis zu setzen.

(4) Aufgaben der hauptberuflichen Ansprechpersonen sind:

a) Organisation der Umsetzung der RO-Pravention und dieser Ordnung,

b) Ansprechperson fiir Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tétige bei Fragen zur Prévention gegen sexuali-
sierte Gewalt,
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¢) Vernetzung mit lokalen kirchlichen und nichtkirchlichen Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt
und bei Bedarf mit den externen Missbrauchsbeauftragten,

d) Information der Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tadtigen liber Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen
sowie interne und externe Beratungsstellen,

e) Ansprechperson bei Vermutungen, Vorfillen und Zweifelsfillen von sexualisierter Gewalt,

f)  Unterstiitzung der Leitung der Kirchengemeinde bei erforderlichen Mafinahmen im Falle von Vermu-
tungen, Vorfillen und Zweifelsfillen von sexualisierter Gewalt,

g) Unterstlitzung bei der Erstellung und Weiterentwicklung des Institutionellen Schutzkonzepts,
h) Offentlichkeitsarbeit bzw. Kommunikation zum Thema Privention gegen sexualisierte Gewalt,
i)  Benennung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs aus préaventionspraktischer Perspektive,

j)  Kontaktperson vor Ort fiir die Praventionsfachkrifte,

k) Durchfiihrung von Schulungen nach § 17, sofern die Voraussetzungen nach § 18 vorliegen.

(5) Aufgaben der ehrenamtlichen Ansprechpersonen konnen sein:

a) Ansprechperson fiir Mitarbeitende sowie ehrenamtlich Tétige bei Fragen zur Privention gegen sexuali-
sierte Gewalt,

b) Information der Mitarbeitenden und ehrenamtlich Tétigen iiber Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen
sowie interne und externe Beratungsstellen,

¢) Ansprechperson bei Vermutungen, Vorfillen und Zweifelsfillen von sexualisierter Gewalt,

d) Unterstlitzung der Leitung der Kirchengemeinde bei erforderlichen Mafinahmen im Falle von Vermu-
tungen, Vorféllen und Zweifelsfillen von sexualisierter Gewalt,

e) Mitwirkung bei der Erstellung und Weiterentwicklung des Institutionellen Schutzkonzepts,
f)  Durchfiihrung von Schulungen nach § 17, sofern die Voraussetzungen nach § 18 vorliegen.

(6) 1Die regelméBige Begleitung, Beratung, Fortbildung und Vernetzung der Ansprechpersonen fiir Pravention
gegen sexualisierte Gewalt liegt im Verantwortungsbereich der Koordinationsstelle Pravention gegen sexuali-
sierte Gewalt. ;Diese 1adt die Ansprechpersonen regelmiBig zu Austauschtreffen und kollegialer Beratung
ein. 3;Die Ansprechpersonen haben regelmiBig an Fortbildungen teilzunehmen. 4sDie Kirchengemeinde tragt
Sorge dafiir, dass die Ansprechperson mit hinreichender RegelméBigkeit an den Treffen und an Fortbildungen
teilnehmen kann.

(7) 1Sie erhalten in angemessenem Umfang die Méglichkeit zur Supervision. ,Uber die Angemessenheit
entscheidet im Zweifel die bzw. der didzesane Préventionsbeauftragte.

(8) Die hauptberuflichen Ansprechpersonen fiir Pravention gegen sexualisierte Gewalt sind zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben im notwendigen Umfang von ihren sonstigen dienstlichen Verpflichtungen freizustellen.

Kapitel 4 — Schlussbestimmungen

§22
Anwendung im Bereich der Richtlinien fiir Arbeitsvertriige in den Einrichtungen des
Deutschen Caritasverbandes (AVR)

Fiir Beschiftigte im Anwendungsbereich der Richtlinien fiir Arbeitsvertrdge in den Einrichtungen des Deut-
schen Caritasverbandes (AVR) entfaltet diese Ordnung, soweit sie das Arbeitsverhdltnis beriihrt, nur dann
rechtliche Wirkung, soweit sie den von den zustdndigen arbeitsrechtlichen Kommissionen beschlossenen
Regelungen entspricht.

) §23

Ubergangsbestimmungen
(1) 1Die Pfarreien3 bzw. Kirchengemeinden haben bis zum 30. September 2026 eine gemeinsame Schutz- und
Risikoanalyse gemidl3 Ziffer 3 der RO-Priavention zu erstellen. ,Bis zum 1. Januar 2027 hat der Pfarreirat ein
Institutionelles Schutzkonzept fiir die Pfarrei bzw. Kirchengemeinde zu verabschieden.

(2) Erkldarungen zum grenzachtenden Umgang, die bis zum Inkrafttreten dieser Regelung abgegeben wurden
und dem bis dahin vorgeschriebenen Inhalt entsprechen, behalten ihre Giiltigkeit.
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§24
Inkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Ordnung zur Ausfiihrung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen
Rahmenordnung — Pravention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjéhrigen und schutz- oder hilfebediirftigen
Erwachsenen (AROPrav) vom 19. November 2021 (ABI. S. 232), zuletzt gedandert am 17. November 2023
(ABI. S. 354) — ohne Anlagen — aufler Kraft*.

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

Erzbischof Stephan Burger

! Die Zustindigkeit und Verantwortung fiir die Beachtung dieser Ordnung in den Pfarreien obliegt dem

Verwaltungsvorstand (Organ der Kirchengemeinde).

vgl. insbesondere Arbeitsvertragsordnung fiir den kirchlichen Dienst in der Erzdidzese Freiburg (AVO), Richtlinien fiir

Arbeitsvertrdge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR).

3 Die Zustindigkeit und Verantwortung fiir die Beachtung dieser Ordnung in den Pfarreien obliegt dem
Verwaltungsvorstand (Organ der Kirchengemeinde).

2

* Redaktioneller Hinweis (nicht Bestandteil dieser Ordnung): Die Anlagen zur AROPrév treten nicht auBer Kraft. Sie
werden mittels Anderungsverordnung geéndert und sind Bestandteil der Neufassung.

Nr. 1336
Verordnung zur Anderung der Anlagen der Ordnung zur Ausfithrung der
von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung — Privention

gegen sexualisierte Gewalt an Minderjihrigen und schutz- oder hilfebediirftigen
Erwachsenen (AROPriv)

) Artikel 1
Anderung der Anlagen zur AROPriv

Die Anlagen der Ordnung zur Ausfiihrung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmen-
ordnung — Préivention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjéhrigen und schutz- oder hilfebediirftigen
Erwachsenen (AROPrav) vom 19. November 2021 (ABI. S. 232), zuletzt gedndert am 17. November 2023
(ABI. S. 354) werden wie folgt gedndert:

1. In der Anlage 1 zur AROPrdv (,,Anleitung zur Priifung der Pflicht zur Vorlage eines erweiterten
Fithrungszeugnisses fiir Beschiftigte und ehrenamtlich tétige Personen geméfl § 8 AROPrav1®) wird in
der in der Tabelle ,,Bestitigung der sachlichen Richtigkeit” befindlichen bisherigen Fulinote 4 die Angabe
,»Abschnitt™ durch die Angabe ,,Kapitel* ersetzt.

2. In der Anlage 2a zur AROPrav (,Erkldrung zum grenzachtenden Umgang und Verhaltenskodex fiir
Beschiftigte im kirchlichen Dienst™) wird in Satz 1 des Teils B ,,Spezifischer Teil des Verhaltenskodex
flir den Arbeitsbereich XX (zum Beispiel Einrichtung/Kirchengemeinde/Tétigkeit) die Angabe ,,, der
Seelsorgeeinheit* gestrichen.

3. Anlage 2b zur AROPriv (,,Erklarung zum grenzachtenden Umgang und Verhaltenskodex fiir ehrenamtlich
titige Personen®) wird wie folgt gedndert:

a) In Satz 1 des Teils B ,,Spezifischer Teil des Verhaltenskodex fiir den Arbeitsbereich XX (zum Beispiel
Einrichtung/Kirchengemeinde/Tétigkeit)* wird die Angabe ,,, der Seelsorgeeinheit™ gestrichen.

b) In der nachfolgenden ,Erklérung zum grenzachtenden Umgang fiir ehrenamtlich tétige Personen® wird
unter der Uberschrift ,, Tatigkeit™ die Angabe ,,Seelsorgeeinheit/* gestrichen.
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4. In der Anlage 2c zur AROPriv (,,Erklirung zum grenzachtenden Umgang und Verhaltenskodex fiir
Honorartétigkeiten*) wird in Satz 1 des Teils B ,,Spezifischer Teil des Verhaltenskodex fiir den Arbeits-
bereich XX (zum Beispiel Einrichtung/Kirchengemeinde/Tétigkeit)“ die Angabe ,,der Seelsorgeeinheit™
gestrichen.

5. Die bisherigen FuBnoten 1 bis 22 werden zu Fulinoten 4 bis 25.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Anderungsverordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

4 hple

Erzbischof Stephan Burger

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

Mitteilungen des Generalvikars

Nr. 1337
Allgemeines Ausfiihrungsdekret
zu Ziffer I Nummer 12 der Manteldekrete zur Verinderung
der Pfarreien — Zuweisung des pastoralen Personals
der Erzdiozese Freiburg

Im Rahmen der Kirchenentwicklung 2030 ergeben sich durch die Zulegung von weiteren Pfarreien zu den
36 Unionspfarreien neue Strukturen fiir Priester, Diakone und pastorale Mitarbeitende aller Berufsgruppen (im
Folgenden: pastorale Mitarbeitende). In Ergdnzung zu Ziffer Il Nummer 12 der Manteldekrete zur Verdnde-
rung der Pfarreien gilt, falls nicht durch ein Dekret fiir bestimmte Mitarbeitende im Einzelfall anderes verfiigt
ist, Folgendes:

§1
Einsatzgebiet

1Das bisher zugewiesene Einsatzgebiet von pastoralen Mitarbeitenden wird auf das gesamte Gebiet der neuen
Pfarrei ausgeweitet. »Priester und Diakone haben damit das Recht, im gesamten Gebiet der Unionspfarrei
sakramentale Handlungen vorzunehmen (zur Traubefugnis s. § 10).

§2
Erste Titigkeitsstitte

1Soweit im Einzelfall nichts anderes beschieden wird, bleibt die erste Tatigkeitsstitte (erster Dienstort) un-
verdndert. ,Beabsichtigte Verdnderungen sind der fiir das pastorale Personal zustdndigen Hauptabteilung im
Erzbischoflichen Ordinariat — moglichst gesammelt fiir das gesamte Seelsorgeteam — rechtzeitig mitzuteilen.

§3

Dienstvorgesetzte bzw. Dienstvorgesetzter

Den pastoralen Mitarbeitenden wird eigens mitgeteilt, wer ab 1. Januar 2026 fiir sie Dienstvorgesetzte bzw.
Dienstvorgesetzter ist.

§4
Dienstreisegenehmigung
1Allen pastoralen Mitarbeitenden wird fiir dienstlich bedingte Fahrten eine allgemeine Dienstreisegenehmi-
gung flir das Gebiet des neuen Dekanats, in dem ihr Dienstort liegt, erteilt. ;Die Reisekosten fiir dienstlich
bedingte Fahrten konnen auf dem iiblichen Weg abgerechnet werden.
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§5
Stellenumschreibungen

1Die bisherigen Stellenumschreibungen der pastoralen Mitarbeitenden bleiben weiter in Kraft. ,Entwiirfe fiir
neue Stellenumschreibungen nach dem Modell des rollenbasierten Arbeitens miissen fiir alle pastoralen Mitar-
beitenden bis 30. Juni 2027 im Erzbischoflichen Ordinariat vorgelegt werden. ;Néhere Informationen hierzu
folgen. sErgeben sich fiir die Ubergangszeit bis zu diesem Termin aufgrund von gemeinsamen Absprachen
zwischen Seelsorgeteam und Dienstvorgesetzten groBere Abweichungen zur genehmigten Stellenumschrei-
bung, so kdnnen die neuen Vereinbarungen in Riicksprache mit der jeweiligen Berufsgruppenreferentin bzw.
dem jeweiligen Berufsgruppenreferenten in der fiir das pastorale Personal zustindigen Hauptabteilung im
Erzbischoflichen Ordinariat in der bisherigen Form der Stellenumschreibung dokumentiert werden.

§6
Richtlinien fiir Seelsorgeeinheiten
1ISoweit sachlogisch mdglich und nicht durch andere Normen, z. B. im Pfarreigesetz, ersetzt, bleiben die
Richtlinien fiir Seelsorgeeinheiten in der Erzdidzese Freiburg vom 24. Februar 2013 (ABL S. 39) analog bis
auf Weiteres in Kraft. ,Es ist vorgesehen, nach einer Zeit des Ubergangs und der Erprobung neue Richtlinien in
Kraft zu setzen.

§7
Bisherige Dekanatsbeauftragungen
1Die bisherigen Dekanatsbeauftragungen fiir kategoriale Aufgabenfelder (z. B. Dekanatsfrauenseelsorge,
Dekanatsjugendseelsorge) erloschen zum 31. Dezember 2025. ;Kiinftig konnen innerhalb der Pfarreien An-
sprechpersonen aus dem pastoralen Personal fiir bestimmte Zielgruppen bestimmt werden; diese bediirfen
keiner Bestitigung durch das Erzbischofliche Ordinariat.

§8
Kooperatoren, Vikare
Die an Kooperatoren, Vikare und Priester in der Sonderseelsorge verlichenen Rechte eines vicarius paroecialis
werden auf das gesamte Gebiet der Unionspfarrei ausgeweitet.

§9
Gemeinden anderer Sprachen und Riten
(1) iDie bisher errichteten Gemeinden anderer Sprachen werden ab 1. Januar 2026 zu unselbstindigen Einrich-
tungen der Pfarrei des jeweiligen Dienstsitzes. >Sie sind Missiones sine cura animarum im Sinne der Instructio
,.Brga migrantes caritas Christi.;

(2) Die Leiter der Gemeinden erhalten eine eigene Ernennungsurkunde, in der ihre Vollmachten umschrieben
sind.

(3) 1IKooperatoren, Seelsorger, Vikare und weitere pastorale Mitarbeitende in den Gemeinden anderer Sprachen
und Riten behalten die in ihrem Ernennungsdekret umschriebenen kirchenrechtlichen Vollmachten einschlie3-
lich der allgemeinen Traubefugnis mit dem Recht der Subdelegation fiir den Einzelfall fiir das gesamte Gebiet
der Seelsorgestelle, fiir die sie ernannt sind. >lhre allgemeine Dienstreisegenehmigung erstreckt sich auf jene
neuen Dekanate, in denen sich der Sitz bzw. die AuBlenstellen der Gemeinden anderer Sprachen und Riten
befinden.

(4) Fiir die Bildung eines Gemeindeteams (Missionsrat) und die Entsendung eines Vertreters aller Gemeinden
anderer Sprachen und Riten auf dem Gebiet einer Pfarrei in den Pfarreirat ist § 7 der Ordnung fiir die
Seelsorge in anderen Sprachen und Riten in der Erzdiézese Freiburg zu beachten.

§10
Allgemeine Traubefugnis

(1) Die Pfarrer einer Unionspfarrei haben von Gesetzes wegen allgemeine Traubefugnis (can. 1109 CIC).

(2) Allen anderen Priestern, die am 31. Dezember 2025 im Besitz einer vom Ortsordinarius — in der Regel
iiber die Stellenanweisung — delegierten allgemeinen Traubefugnis sind und die iliber den Jahreswechsel hinaus
im aktiven Dienst der Erzdiozese Freiburg bleiben, wird hiermit ab 1. Januar 2026 allgemeine Traubefugnis fiir
das gesamte Gebiet der Unionspfarrei ihres Dienstortes verliechen.

(3) Bei denjenigen Priestern und Diakonen, denen die allgemeine Traubefugnis vom Ortspfarrer verlichen
wurde, erlischt die allgemeine Traubefugnis zum 31. Dezember 2025 und muss, sofern er es fiir sinnvoll halt,
vom Pfarrer der Unionspfarrei neu erteilt werden.

(4) Die allgemeine Delegation der Traubefugnis nach can. 1111 CIC erlaubt eine Subdelegation im Einzelfall.
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§ 11
Pfarreibeauftragte fiir Priesterpensionéire

1In jeder Pfarrei soll es gemiB § 6 des Statuts des Kuratoriums fiir Priesterpensionédre vom 17. Dezember 2024
einen Priesterpensiondr oder eine Mitarbeitende bzw. einen Mitarbeitenden der Kirchengemeinde geben, die
bzw. der vom Erzbischoflichen Ordinariat mit der Kontaktpflege zu den Priesterpensionéren beauftragt wird.
»Die zeitnahe Mitteilung der oder des Beauftragten ist an sekr-priester@ordinariat-freiburg.de zu richten.

§12
Inkrafttreten

Dieses Allgemeine Ausfithrungsdekret tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 10. Dezember 2025

7

Generalvikar Christoph Neubrand
Nr. 1338
Auflerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Martin Tauberbischofsheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Martin Tauberbischofsheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler
Kraft gesetzt.
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Nr. 1339
Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Martin und Lioba
Tauberbischofsheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Martin und Lioba Tauberbischofsheim wird am 1. Januar 2026 in Kraft
gesetzt.

Das Siegelbild zeigt die Heilige Lioba, dargestellt im Habit mit Stab und Evangeliar, sowie den Heiligen
Martin als Bischof mit Mitra und Bischofsstab.

Das Siegel ist kreisrund und hat einen Durchmesser von 35 mm.
Die Umschrift lautet:
»Pfarrei St. Martin und Lioba Tauberbischofsheim 1 Siegel*

Nr. 1340
AuBlerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Jakobus Sinsheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Jakobus Sinsheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft gesetzt.
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Nr. 1341
Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Jakobus Sinsheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Jakobus Sinsheim wird am 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt.

Das Siegelbild zeigt den Heiligen Jakobus den Alteren, dargestellt als Pilger mit Pilgerstab und einem mit
einer Jakobsmuschel verzierten Pilgerhut. Im Hintergrund ist ein lateinisches Kreuz dargestellt.

Das Siegel ist kreisrund
Die Umschrift lautet:
»SIGILLUM f PFARREI ST. JAKOBUS f SIGILLUM SINSHEIM*

Nr. 1342
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Urban und Vitus Neuhausen

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Urban und Vitus Neuhausen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler
Kraft gesetzt.
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Nr. 1343
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Nikolaus
Neuhausen-Schellbronn

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Nikolaus Neuhausen-Schellbronn wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025
auller Kraft gesetzt.

Nr. 1344
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Maria Magdalena
Tiefenbronn

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Maria Magdalena Tiefenbronn wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auf3er
Kraft gesetzt.
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Nr. 1345
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Alexander
Tiefenbronn-Miihlhausen

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Alexander Tiefenbronn-Miihlhausen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025
auler Kraft gesetzt.

Nr. 1346
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Liebfrauen
Niefern-Oschelbronn

Das Dienstsiegel der Pfarrei Liebfrauen Niefern-Oschelbronn wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufer
Kraft gesetzt.
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Nr. 1347
AuBerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Josef Pforzheim-Eutingen

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Josef Pforzheim-Eutingen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft
gesetzt.

Nr. 1348
Auflerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Christkonig
Kampfelbach-Ersingen

Das Dienstsiegel der Pfarrei Christkdnig Kampfelbach-Ersingen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025
auBler Kraft gesetzt.
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Nr. 1349
AuBlerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Hl. Dreieinigkeit
Kampfelbach-Bilfingen

Das Dienstsiegel der Pfarrei HI. Dreieinigkeit Kdmpfelbach-Bilfingen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025
auBer Kraft gesetzt.

Nr. 1350
AuBlerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Maria Konigin Ispringen

Das Dienstsiegel der Pfarrei Maria Konigin Ispringen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft
gesetzt.
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Nr. 1351
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Johann Pfinztal-Wéschbach

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Johann Pfinztal-Woschbach wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler
Kraft gesetzt.

Nr. 1352
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Pius X. Pfinztal-Sollingen

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Pius X. Pfinztal-Sollingen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft
gesetzt.
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Nr. 1353
AuBerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Franziskus Pforzheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Franziskus Pforzheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft
gesetzt.

Pforzhalm

Nr. 1354
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Liebfrauen Pforzheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei Liebfrauen Pforzheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler Kraft
gesetzt.
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Nr. 1355
AuBlerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Antonius Pforzheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Antonius Pforzheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auBler Kraft
gesetzt.

KATH,
4

sC.axonius
Arorzve

Nr. 1356
AuBlerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Bernhard Pforzheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Bernhard Pforzheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auBler Kraft
gesetzt.
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Nr. 1357
AuBerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Elisabeth Pforzheim

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Elisabeth Pforzheim wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 auBer Kraft
gesetzt.

Nr. 1358
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Zeno Radolfzell-Stahringen

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Zeno Radolfzell-Stahringen wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aufler
Kraft gesetzt.
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Nr. 1359
Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Zeno Radolfzell

Das Dienstsiegel der Pfarrei St. Zeno Radolfzell wird am 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt.

Das Siegelbild zeigt den Heiligen Zeno in seiner typischen Darstellung als Bischof mit Mitra und Bischofsstab.
Die rechte Hand ist segnend erhoben.

Das Siegel ist kreisrund und hat einen Durchmesser von 35 mm.
Die Umschrift lautet:
»SIEGEL PFARREI ST. ZENO RADOLFZELL*

Nr. 1360
Aullerkraftsetzung des Dienstsiegels des Romisch-katholischen Kapellenfonds
HI. Maria auf dem Lindenberg St. Peter

Das Dienstsiegel des Romisch-katholischen Kapellenfonds Hl. Maria auf dem Lindenberg St. Peter wird mit
Ablauf des 31. Dezember 2025 auBler Kraft gesetzt.







3402 Amtsblatt der Erzdiozese Freiburg Nr. 18 vom 16. Dezember 2025

Amtsblatt Nr. 18 - 16. Dezember 2025

der Erzdiozese Freiburg

Herausgeber: Erzbischofliches Ordinariat, Schoferstrafie 2, 79098 Freiburg
Telefon: 0761 2188-376
E-Mail: amtsblattredaktion@ebfr.de

Erscheinungsweise: ca. 12 Ausgaben jahrlich zzgl. Sonderdrucke




	Heiliger Stuhl
	Nr. 1325 Botschaft von Papst Leo XIV. zur Feier des Weltfriedenstages am 1. Januar 2026

	Verband der Diözesen Deutschlands
	Nr. 1326 Änderung der Rechtslage im Zusammenhang mit Verwertungsgesellschaften – Hinweise zu kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung

	Erzbischof
	Nr. 1327 Sechzehnte Verordnung zur Änderung beamtenrechtlicher Vorschriften
	Nr. 1328 Verordnung zur Änderung der Haushaltsordnung der Erzdiözese Freiburg (Haushaltsordnung – HO)
	Nr. 1329 Allgemeine Ordnung über die Gewährung von Zuwendungen der Erzdiözese Freiburg (Allgemeine Zuwendungsordnung – AZuO)
	Nr. 1330 Allgemeine Vergabeordnung der Erzdiözese Freiburg (Allgemeine Vergabeordnung – AVgO)
	Nr. 1331 Vergabeordnung für das Bauwesen der Erzdiözese Freiburg (Vergabeordnung Bau – VgOBau)
	Nr. 1332 Ordnung über Verwaltungsdienstleistungen für Kirchengemeindenund örtliche Vermögensträgerder Erzdiözese Freiburg (Verwaltungsdienstleistungsordnung – VDO)
	Nr. 1333 Statut des Diözesanen Verwaltungsdienstes der Erzdiözese Freiburg (Verwaltungsdienststatut – VDSt)
	Nr. 1334 Übergangsvorschrift zu Pensionsrückstellungenim Rahmen der Versorgungslastenteilung
	Nr. 1335 Ordnung zur Ausführung der im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (AROPräv)
	Nr. 1336 Verordnung zur Änderung der Anlagen der Ordnung zur Ausführung der von der Deutschen Bischofskonferenz erlassenen Rahmenordnung – Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen (AROPräv)

	Mitteilungen des Generalvikars
	Nr. 1337 Allgemeines Ausführungsdekret zu Ziffer II Nummer 12 der Manteldekrete zur Veränderung der Pfarreien – Zuweisung des pastoralen Personals der Erzdiözese Freiburg
	Nr. 1338 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Martin Tauberbischofsheim
	Nr. 1339 Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Martin und Lioba Tauberbischofsheim
	Nr. 1340 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Jakobus Sinsheim
	Nr. 1341 Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Jakobus Sinsheim
	Nr. 1342 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Urban und Vitus Neuhausen
	Nr. 1343 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. NikolausNeuhausen-Schellbronn
	Nr. 1344 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Maria Magdalena Tiefenbronn
	Nr. 1345 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. AlexanderTiefenbronn-Mühlhausen
	Nr. 1346 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei LiebfrauenNiefern-Öschelbronn
	Nr. 1347 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. JosefPforzheim-Eutingen
	Nr. 1348 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei ChristkönigKämpfelbach-Ersingen
	Nr. 1349 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Hl. DreieinigkeitKämpfelbach-Bilfingen
	Nr. 1350 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Maria Königin Ispringen
	Nr. 1351 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. JohannPfinztal-Wöschbach
	Nr. 1352 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Pius X.Pfinztal-Söllingen
	Nr. 1353 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Franziskus Pforzheim
	Nr. 1354 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei Liebfrauen Pforzheim
	Nr. 1355 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Antonius Pforzheim
	Nr. 1356 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Bernhard Pforzheim
	Nr. 1357 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Elisabeth Pforzheim
	Nr. 1358 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. ZenoRadolfzell-Stahringen
	Nr. 1359 Inkraftsetzung des Dienstsiegels der Pfarrei St. Zeno Radolfzell
	Nr. 1360 Außerkraftsetzung des Dienstsiegels des Römisch-katholischen Kapellenfonds Hl. Maria auf dem Lindenberg St. Peter


